
Aus  : Kritik der Urteilskraf

E i n l E i t u n g   […] (A XXIII)

Von der Urteilskraft,
als einem a priori gesetzgebenden Vermögen

Urteilskraf überhaupt ist das Vermögen, das Besondere als 
enthalten unter dem Allgemeinen zu denken. (A XXIV) Ist das 
Allgemeine (die Regel, das Prinzip, das Gesetz) gegeben, so ist 
die Urteilskraf, welche das Besondere darunter subsumiert, […] 
b e s t i m m e n d .  Ist aber nur das Besondere gegeben, 
wozu sie das Allgemeine finden soll, so ist die Urteilskraf bloß 
r e f l e k t i e r e n d .  […]

Die reflektierende Urteilskraf, die von dem Besonderen in 
der (A XXV) Natur zum Allgemeinen aufzusteigen die Ob-
liegenheit hat, bedarf aber eines Prinzips, welches sie nicht von 
der Erfahrung entlehnen kann, weil es eben die Einheit aller 
empirischen Prinzipien unter gleichfalls empirischen, aber 
höheren Prinzipien, und also die Möglichkeit der systematischen 
Unterordnung derselben untereinander, begründen soll. Ein 
solches transzendentales Prinzip kann also die reflektierende 
Urteilskraf sich nur selbst als Gesetz geben, nicht anderwärts 
hernehmen (weil sie sonst bestimmende Urteilskraf sein 
würde) noch der Natur vorschreiben; weil die Reflexion über 
die Gesetze der Natur sich nach der Natur, und diese sich nicht 
nach den Bedingungen richtet, nach welchen wir einen, in 
Ansehung dieser, ganz zufälligen Begriff von ihr zu erwerben 
trachten. […] (A XXVI)

Weil nun der Begriff von einem Objekt […] der Z w e c k 
und die [begriffliche] Übereinstimmung eines Dinges […]  die 
Z w e c k m ä ß i g k e i t  der Form desselben heißt: 
so ist das Prinzip der Urteilskraf, in Ansehung der Form [vgl.  
Anmerk.: S. 24] der Dinge der Natur unter empirischen Geset-
zen überhaupt, die Z w e c k m ä ß i g k e i t  d e r  N a t u r 
in ihrer Mannigfaltigkeit [bzw.: diese hierin zu entdecken] […].
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Die Zweckmäßigkeit der Natur ist also ein besonderer 
Begriff a priori, der lediglich in der reflektierenden Urteilskraf 
seinen Ursprung hat. Denn den Naturprodukten kann man so 
etwas, als Beziehung der Natur an ihnen auf Zwecke, nicht bei-
legen, sondern diesen Begriff nur brauchen, um über sie in 
Ansehung der Verknüpfung der Erscheinungen in ihr, die nach 
empirischen Gesetzen gegeben ist, zu reflektieren. […] (A XVII)

Das Prinzip der formalen Zweckmäßigkeit der Natur
ist ein transzendentales Prinzip der Urteilskraft

Ein transzendentales Prinzip ist dasjenige, durch welches die 
allgemeine Bedingung a priori vorgestellt wird, unter der allein 
Dinge Objekte unserer Erkenntnis überhaupt werden können. 
[…] (A XXXI) So muss die Urteilskraf für ihren eigenen Ge-
brauch es als Prinzip a priori annehmen, dass das für die 
menschliche Einsicht Zufällige in den besonderen (empirischen) 
Naturgesetzen dennoch eine, für uns zwar nicht zu ergründende 
aber doch denkbare, gesetzliche Einheit, in der Verbindung ihres 
Mannigfaltigen zu einer an sich möglichen Erfahrung, enthalte. 
Folglich, weil die gesetzliche Einheit in einer Verbindung, die 
wir zwar einer notwendigen Absicht (einem Bedürfnis) des Ver-
standes gemäß, aber zugleich doch als an sich zufällig erkennen, 
als Zweckmäßigkeit der Objekte (hier [A XXXII] der Natur) vor-
gestellt wird: so muss die Urteilskraf, die, in Ansehung der 
Dinge unter möglichen (noch zu entdeckenden) empirischen 
Gesetzen, bloß reflektierend ist, die Natur in Ansehung der letz-
teren nach einem P r i n z i p  d e r  Z w e c k m ä ß i g k e i t 
für unser Erkenntnisvermögen denken […]. Dieser transzen-
dentale Begriff einer Zweckmäßigkeit der Natur ist nun kein 
Naturbegriff [d.i. Verstandesbegrif] […], weil er gar nichts dem 
Objekte (der Natur) beilegt, sondern nur die einzige Art, wie 
wir in der Reflexion über die Gegenstände der Natur in Absicht 
auf eine durchgängig zusammenhängende Erfahrung verfahren 
müssen, darstellt, folglich ein subjektives Prinzip (Maxime) der 
Urteilskraf; daher wir auch […] erfreut (eigentlich eines Be-
dürfnisses entledigt) werden, wenn wir eine solche systema-
tische Einheit unter bloß empirischen Gesetzen antreffen […].
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Von der Verbindung des Gefühls der Lust mit dem 
Begriffe der Zweckmäßigkeit der Natur

[…] (A XXXVIII) Die entdeckte Vereinbarkeit zweier oder meh-
rerer empirischer heterogener Naturgesetze unter einem sie 
beide befassenden Prinzip ist der Grund einer sehr merklichen 
Lust, of sogar einer Bewunderung, selbst einer solchen, die 
nicht aufhört, ob man schon mit dem Gegenstande derselben 
genug bekannt ist. Zwar spüren wir an der Fasslichkeit der 
Natur und ihrer Einheit der Abteilungen in Gattungen und 
Arten, wodurch allein empirische Begriffe möglich sind, durch 
welche wir sie nach ihren besonderen Gesetzen erkennen, 
keine merkliche Lust mehr: aber sie ist gewiss zu ihrer Zeit 
gewesen, und, nur weil die gemeinste Erfahrung ohne sie nicht 
möglich sein würde, ist sie allmählich mit dem bloßen Erkennt-
nisse vermischt, und nicht mehr besonders bemerkt worden. – 
Es gehört also etwas, das in der Beurteilung der Natur auf die 
Zweckmäßigkeit derselben für unseren Verstand aufmerksam 
macht, ein Studium: ungleichartige Gesetze derselben, womög-
lich unter höhere, obwohl immer noch empirische zu bringen, 
dazu, um, wenn es gelingt […] Lust zu empfinden. […] (A XL)

Von der ästhetischen Vorstellung
der Zweckmäßigkeit der Natur

Was an der Vorstellung eines Objekts bloß subjektiv ist, d.h. 
ihre Beziehung auf das Subjekt, nicht auf den Gegenstand aus-
macht, ist die ästhetische Beschaffenheit derselben; was aber 
an ihr zur Bestimmung des Gegenstandes (zum Erkenntnisse) 
dient, oder gebraucht werden kann, ist ihre logische Gültig-
keit. In dem Erkenntnisse eines Gegenstandes der Sinne kom-
men beide Beziehungen zusammen vor. In der Sinnenvorstel-
lung der Dinge außer mir ist die Qualität des Raums, worin 
wir sie anschauen, das bloß Subjektive meiner Vorstellung 
derselben (wodurch, was sie als Objekte an sich sein mögen, 
unausgemacht bleibt), um welcher Beziehung willen der 
Gegenstand auch dadurch bloß als Erscheinung gedacht wird; 
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der Raum ist aber, seiner bloß subjektiven Qualität unge-
achtet, gleichwohl doch ein Erkenntnisstück der Dinge als 
Erscheinungen. E m p f i n d u n g  (hier die äußere) drückt 
ebensowohl das bloß Subjektive unserer Vorstellungen (A XLI) 
der Dinge außer uns aus, aber eigentlich das Materielle (Reale) 
derselben (wodurch etwas Existierendes gegeben wird), so wie 
der Raum die bloße Form a priori der Möglichkeit ihrer An-
schauung; und gleichwohl wird jene auch zur Erkenntnis der 
Objekte außer uns gebraucht.

Dasjenige Subjektive aber an einer Vorstellung,  w a s 
g a r  k e i n  E r k e n n t n i s s t ü c k  w e r d e n  k a n n , 
ist die mit ihr verbundene L u s t  oder U n l u s t ;  denn 
durch sie erkenne ich nichts an dem Gegenstande der Vorstel-
lung, obgleich sie wohl die Wirkung irgendeiner Erkenntnis 
sein kann. Nun ist die Zweckmäßigkeit eines Dinges, sofern sie 
in der Wahrnehmung vorgestellt wird, auch keine Beschaffen-
heit des Objekts selbst (denn eine solche kann nicht wahrge-
nommen werden), ob sie gleich aus einem Erkenntnisse der 
Dinge gefolgert werden kann. Die Zweckmäßigkeit also, die 
vor dem Erkenntnisse eines Objekts vorhergeht, ja sogar, ohne 
die Vorstellung desselben zu einer Erkenntnis brauchen zu 
wollen, gleichwohl mit ihr unmittelbar verbunden wird, ist das 
Subjektive derselben, was gar kein Erkenntnisstück werden 
kann. Also wird der Gegenstand alsdann nur darum zweck-
mäßig genannt, weil seine Vorstellung unmittelbar mit dem 
Gefühle der Lust verbunden ist; und diese Vorstellung selbst ist 
eine ästhetische Vorstellung der (A XLII) Zweckmäßigkeit. – Es 
fragt sich nur, ob es überhaupt eine solche Vorstellung der 
Zweckmäßigkeit gebe.

Wenn mit der bloßen Auffassung (apprehensio) der Form 
eines Gegenstandes der Anschauung, ohne Beziehung dersel-
ben auf einen Begriff zu einem bestimmten Erkenntnis, Lust 
verbunden ist: so wird die Vorstellung dadurch nicht auf das 
Objekt, sondern lediglich auf das Subjekt bezogen; und die 
Lust kann nichts anderes als die Angemessenheit desselben zu 
den Erkenntnisvermögen, die in der reflektierenden Urteils-
kraf im Spiel sind, und sofern sie darin sind, also bloß eine 
subjektive formale Zweckmäßigkeit des Objekts ausdrücken.
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Denn jene Auffassung der Formen durch die Einbildungskraf 
kann niemals geschehen, ohne dass die reflektierende Urteils-
kraf, auch unabsichtlich, sie wenigstens mit ihrem Vermögen, 
Anschauungen auf Begriffe zu beziehen, vergliche. Wenn nun 
in dieser Vergleichung die Einbildungskraf (als Vermögen der 
Anschauungen a priori) zum Verstande (als Vermögen der 
Begriffe) durch eine gegebene Vorstellung unabsichtlich in Ein-
stimmung versetzt und dadurch ein Gefühl der Lust erweckt 
wird, so muss der Gegenstand alsdann als zweckmäßig für die 
reflektierende Urteilskraf angesehen werden. Ein solches 
Urteil ist ein ästhetisches Urteil über die Zweckmäßigkeit des 
Objekts, welches sich auf keinem vorhandenen Begriffe vom 
Gegenstande gründet, und keinen von ihm verschafft. Ein 
Gegenstand, dessen Form (nicht das [A XLIII] Materielle seiner 
Vorstellung, als Empfindung) in der bloßen Reflexion über 
dieselbe (ohne Absicht auf einen von ihm zu erwerbenden 
Begriff), als der Grund einer Lust an der Vorstellung eines sol-
chen Objekts beurteilt wird; mit dessen Vorstellung wird diese 
Lust auch als notwendig verbunden geurteilt, folglich als 
nicht bloß für das Subjekt, welches diese Form auffasst, son-
dern für jeden Urteilenden überhaupt gültig. Der Gegenstand 
heißt alsdann schön; und das Vermögen, durch eine solche Lust 
(folglich auch allgemeingültig) zu urteilen, der Geschmack. 
Denn da der Grund der Lust bloß in der Form des Gegen-
standes für die Reflexion überhaupt, mithin in keiner Empfin-
dung des Gegenstandes, und auch ohne Beziehung auf einen 
Begriff, der irgendeine Absicht enthielte, gesetzt wird: so ist 
es allein die Gesetzmäßigkeit im empirischen Gebrauche 
der Urteilskraf überhaupt (Einheit der Einbildungskraf mit 
dem Verstande) in dem Subjekte, mit der die Vorstellung des 
Objekts in der Reflexion, deren Bedingungen a priori allge-
mein gelten, zusammenstimmt; und, da diese Zusammen-
stimmung des Gegenstandes mit den Vermögen des Subjekts 
zufällig ist, so bewirkt sie die Vorstellung einer Zweckmä-
ßigkeit desselben in Ansehung der Erkenntnisvermögen 
des Subjekts.

109



Hier ist nun eine Lust, die […] (A XLIV) niemals aus Begrif-
fen, als mit der Vorstellung eines Gegenstandes notwendig 
verbunden, eingesehen werden kann, sondern jederzeit nur 
durch reflektierte Wahrnehmung als mit dieser verknüpf 
erkannt werden muss, folglich, wie alle empirische Urteile, 
keine objektive Notwendigkeit ankündigen und auf Gültigkeit 
a priori Anspruch machen kann. Aber das Geschmacksurteil 
macht auch nur Anspruch wie jedes andere empirische Urteil, 
für jedermann zu gelten, welches, ungeachtet der inneren 
Zufälligkeit desselben, immer möglich ist. Das Befremdende 
und Abweichende liegt nur darin: dass es nicht ein empiri-
scher Begriff, sondern ein Gefühl der Lust (folglich gar kein 
Begriff) ist, welches doch durch das Geschmacksurteil, gleich 
als ob es ein mit dem Erkenntnisse des Objekts verbundenes 
Prädikat wäre, jedermann zugemutet und mit der Vorstellung 
desselben verknüpf werden soll. […]

Derjenige, welcher in der bloßen Reflexion über die Form 
eines Gegenstandes, ohne Rücksicht auf einen Begriff, Lust 
empfindet, obzwar (A XLV) dieses Urteil empirisch und ein 
einzelnes Urteil ist, macht mit Recht Anspruch auf jeder-
manns Beistimmung; weil der Grund zu dieser Lust in der all-
gemeinen obzwar subjektiven Bedingung der reflektierenden 
Urteile, nämlich der zweckmäßigen Übereinstimmung eines 
Gegenstandes (er sei Produkt der Natur oder der Kunst) mit 
dem Verhältnis der Erkenntnisvermögen unter sich, die zu 
jedem empirischen Erkenntnis erfordert wird (der Einbil-
dungskraf und des Verstandes), angetroffen wird. Die Lust ist 
also im Geschmacksurteile zwar von einer empirischen Vor-
stellung abhängig, und kann a priori mit keinem Begriffe ver-
bunden werden (man kann a priori nicht bestimmen, welcher 
Gegenstand dem Geschmacke gemäß sein werde, oder nicht, 
man muss ihn versuchen); aber sie ist doch der Bestimmungs-
grund dieses Urteils nur dadurch, dass man sich bewusst ist, 
sie beruhe bloß auf der Reflexion und den allgemeinen, obwohl 
nur subjektiven Bedingungen der Übereinstimmung derselben 
zur Erkenntnis der Objekte überhaupt, für welche die Form 
des Objekts zweckmäßig ist.
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Das ist die Ursache, warum die Urteile des Geschmacks ihrer 
Möglichkeit nach, weil diese ein Prinzip a priori voraussetzt, 
auch einer Kritik unterworfen sind, obgleich dieses Prinzip 
weder ein Erkenntnisprinzip für den Verstand, noch ein prak-
tisches für den Willen, und also a priori gar nicht bestimmend 
ist. (A XLVI)

Die Empfänglichkeit einer Lust aus der Reflexion über die 
Formen der Sachen (der Natur sowohl als der Kunst) bezeichnet 
aber nicht allein eine Zweckmäßigkeit der Objekte im Verhält-
nis auf die reflektierende Urteilskraf, gemäß dem Naturbegriffe 
am Subjekt, sondern auch umgekehrt des Subjekts in Ansehung 
der Gegenstände ihrer Form, ja selbst ihrer Unform nach […]; 
und dadurch geschieht es: dass das ästhetische Urteil, nicht 
bloß als Geschmacksurteil, auf das Schöne, sondern auch, als 
aus einem Geistesgefühl entsprungenes, auf das E r h a b e n e 
bezogen wird, und so jene Kritik der ästhetischen Urteilskraf 
in zwei diesen gemäße Hauptteile zerfallen muss.

Von der logischen Vorstellung
der Zweckmäßigkeit der Natur

An einem in der Erfahrung gegebenen Gegenstande kann 
Zweckmäßigkeit vorgestellt werden: entweder aus einem bloß 
subjektiven Grunde, als Übereinstimmung seiner Form, in der 
A u f f a s s u n g  (apprehensio) desselben vor allem Begriffe, 
mit den Erkenntnisvermögen, um die Anschauung mit Begrif-
fen zu einer Erkenntnis überhaupt zu vereinigen; oder aus 
einem objektiven, als Übereinstimmung seiner Form mit der 
Möglichkeit des Dinges selbst, nach einem Begriffe von ihm, 
der (A XLVII) vorhergeht und den Grund dieser Form enthält. 
Wir haben gesehen: dass die Vorstellung der Zweckmäßigkeit 
der ersteren Art auf der unmittelbaren Lust an der Form des 
Gegenstandes in der bloßen Reflexion über sie beruhe; die also 
von der Zweckmäßigkeit der zweiten Art, da sie die Form des 
Objekts nicht auf die Erkenntnisvermögen des Subjekts in der 
Auffassung derselben, sondern auf eine bestimmte Erkenntnis 
des Gegenstandes unter einem gegebenen Begriffe bezieht, 
hat nichts mit einem Gefühle der Lust an den Dingen, son-
dern mit dem Verstande in Beurteilung derselben zu tun. […] 
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Obzwar unser Begriff von einer subjektiven Zweckmäßigkeit der 
Natur in ihren Formen, nach empirischen Gesetzen, gar kein 
Begriff vom Objekt (A XLVIII) ist, sondern nur ein Prinzip der 
Urteilskraf sich in dieser ihrer übergroßen Mannigfaltigkeit 
Begriffe zu verschaffen (in ihr orientieren zu können): so legen 
wir ihr doch hierdurch gleichsam eine Rücksicht auf unser 
Erkenntnisvermögen nach der Analogie eines Zwecks bei; und 
so können wir die N a t u r s c h ö n h e i t  als D a r s t e l l u n g 
des Begriffs der formalen (bloß subjektiven), und die N a t u r -
z w e c k e  als Darstellung des Begriffs einer realen (objektiven) 
Zweckmäßigkeit ansehen, deren eine wir durch Geschmack 
(ästhetisch, vermittelst des Gefühls der Lust), die andere durch 
Verstand und Vernunf (logisch, nach Begriffen) beurteilen.

Hierauf gründet sich die Einteilung der Kritik der Urteilskraf 
in die der ä s t h e t i s c h e n  und der t e l e o l o g i s c h e n ; 
indem unter der ersteren das Vermögen, die formale Zweckmä-
ßigkeit (sonst auch subjektive genannt) durch das Gefühl der 
Lust oder Unlust; unter der zweiten das Vermögen, die reale 
Zweckmäßigkeit (objektive) der Natur durch Verstand und Ver-
nunf zu beurteilen, verstanden wird.ᵐ […] (A L)

Die ästhetische Urteilskraf ist also ein besonderes Vermö-
gen, Dinge nach einer Regel, aber nicht nach Begriffen, zu 
beurteilen. Die teleologische ist kein besonderes Vermögen, 
sondern nur die reflektierende Urteilskraf überhaupt, sofern 
sie, wie überall im theoretischen Erkenntnisse, nach Begriffen, 
aber in Ansehung gewisser Gegenstände der Natur nach beson-
deren Prinzipien, nämlich einer bloß reflektierenden, nicht 
Objekte bestimmenden Urteilskraf, verfährt […]. (A LVI)

Gesamte Vermögen
des Gemüts

Obere
Erkenntnisvermögen

Prinzipien
a priori

Anwendung 
auf

Erkenntnisvermögen Verstand Gesetzmäßigkeit Natur

Gefühl der
Lust und Unlust Urteilskraf Zweck-

mäßigkeit Kunst

Begehrungsvermögen
[d.i. der Wille] Vernunf Endzweck Freiheit

ᵐ In der Propädeutik z u r  Sinnlichkeit werden wir uns lediglich auf den 
ersteren (ästhetischen) Teil beschränken. (Frießem)
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ErgänzungEn  durch  diE  ErstE  EinlEitung ᵐ 

(AA 205)

Von dem System aller Vermögen
des menschlichen Gemüts

Wir können alle Vermögen des menschlichen Gemüts ohne 
Ausnahme auf die drei zurückführen: das E r k e n n t n i s -
v e r m ö g e n ,  (AA 206) das G e f ü h l  d e r  L u s t  u n d 
U n l u s t  und das B e g e h r u n g s v e r m ö g e n .  [ … ] 
(AA 207) Da nun in der Zergliederung der Gemütsvermögen 
überhaupt ein Gefühl der Lust […] unwidersprechlich gegeben 
ist, zu der Verknüpfung desselben aber mit den beiden anderen 
Vermögen in einem System erfordert wird, dass dieses Gefühl 
der Lust, so wie die beiden anderen Vermögen, nicht auf bloß 
empirischen Gründen, sondern auch auf Prinzipien a priori 
beruhe, so wird […] auch […] eine K r i t i k  d e s  G e f ü h l s 
d e r  L u s t  u n d  U n l u s t ,  sofern sie nicht empirisch 
begründet ist, erfordert werden.

Nun hat das E r k e n n t n i s v e r m ö g e n  nach Be-
griffen seine Prinzipien a priori im reinen Verstande (seinem 
Begriffe von der Natur), das B e g e h r u n g s v e r m ö g e n 
in der reinen Vernunf (ihrem Begriffe von der Freiheit), und 
da bleibt noch unter den Gemütseigenschafen überhaupt 
ein mittleres Vermögen oder Empfänglichkeit, nämlich das 
G e f ü h l  d e r  L u s t  u n d  U n l u s t ,  so wie 
unter den oberen Erkenntnisvermögen ein mittleres, die Ur-
teilskraf, übrig. Was ist natürlicher, (AA 208) als zu vermuten: 
dass die letztere zu dem ersteren ebensowohl Prinzipien a 
priori enthalten werde. […] (AA 221)

ᵐ Neben der soeben vorgelegten Einleitung in die Kritik der Urteilskraf existiert  
von dieser noch eine ältere Fassung, welche Kant erst kurz vor der Drucklegung 
durch jene ersetzen ließ; diese gilt als wichtige Ergänzung derselben. Die Seiten-
zählung folgt dem 20. Band der Akademie-Ausgabe (AA). (Frießem)
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Von der Ästhetik der reflektierenden Urteilskraf  ᵐ

Der Ausdruck einer ästhetischen V o r s t e l l u n g s -
a r t  ist ganz unzweideutig, wenn darunter die Beziehung 
der Vorstellung auf einen Gegenstand, als Erscheinung, zur 
Erkenntnis desselben verstanden wird; denn alsdann bedeutet 
der Ausdruck des Ä s t h e t i s c h e n ,  dass einer solchen 
Vorstellung die Form der Sinnlichkeit (wie das Subjekt affiziert 
wird) notwendig anhänge und diese daher unvermeidlich auf 
das Objekt (aber nur als Phänomen) übertragen werde. Daher 
konnte es eine transzendentale Ästhetik, als zum Erkennt-
nisvermögen gehörige Wissenschaft (AA 222) geben. Seit 
geraumer Zeit aber ist es Gewohnheit geworden, eine Vor-
stellungsart ästhetisch, d.h. sinnlich, auch in der Bedeutung 
zu heißen, dass darunter die Beziehung einer Vorstellung 
nicht aufs Erkenntnisvermögen, sondern aufs Gefühl der Lust 
und Unlust gemeint wird. Ob wir nun gleich dieses Gefühl 
(dieser Benennung gemäß) auch einen Sinn (Modifikation 
unseres Zustandes) zu nennen pflegen, weil uns ein anderer 
Ausdruck mangelt, so ist er doch kein objektiver Sinn, dessen 
Bestimmung zur E r k e n n t n i s  eines Gegenstandes 
gebraucht würde (denn etwas mit Lust anschauen oder sonst 
erkennen, ist nicht bloße Beziehung der Vorstellung auf das 
Objekt, sondern eine Empfänglichkeit des Subjekts), sondern 
der gar nichts zum Erkenntnisse der Gegenstände beiträgt. 
Eben darum, weil alle Bestimmungen des Gefühls bloß von 
subjektiver Bedeutung sind, so kann es nicht eine Ästhetik 
des Gefühls als Wissenschaf geben, etwa wie es eine Ästhetik 
des Erkenntnisvermögens gibt. Es bleibt also immer eine unver-
meidliche Zweideutigkeit in dem Ausdrucke einer ästhetischen 
Vorstellungsart, wenn man darunter bald diejenige versteht, 
welche das Gefühl der Lust und Unlust erregt, bald diejenige, 
welche bloß das Erkenntnisvermögen angeht, sofern darin 
sinnliche Anschauung angetroffen wird, die uns die Gegen-
stände nur als Erscheinungen erkennen lässt.

ᵐ Eigentlich: Von der Ästhetik des Beurteilungsvermögens. Letzteres 
entspricht jedoch der reflektierenden Urteilskraf (vgl. AA XX, 211, Zeile 17f.).  
(Frießem)
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Diese Zweideutigkeit kann indessen doch gehoben werden, 
wenn man den Ausdruck ästhetisch weder von der Anschau-
ung, noch weniger aber von Vorstellungen des Verstandes, 
sondern allein von den Handlungen der U r t e i l s k r a f t 
braucht. Ein ä s t h e t i s c h e s  U r t e i l ,  wenn man es zur 
objektiven Bestimmung brauchen wollte, würde so auffallend 
widersprechend sein, dass man bei diesem Ausdruck wider 
Missdeutung genug gesichert ist. Denn Anschauungen können 
zwar sinnlich sein, aber U r t e i l e n  gehört schlichtweg 
nur dem Verstande (in weiterer Bedeutung genommen) zu, 
und ästhetisch oder sinnlich u r t e i l e n ,  sofern dieses 
E r k e n n t n i s  eines Gegenstandes sein soll, ist selbst 
alsdann ein Widerspruch, wenn Sinnlichkeit [i.w.S.] sich in 
das Geschäf des Verstandes einmengt und (durch ein vitium 
subreptionis) dem Verstande eine falsche Richtung gibt; das 
o b j e k t i v e  Urteil wird vielmehr immer nur durch den 
Verstand gefällt, und kann sofern nicht ästhetisch heißen. 
(AA 223) Daher hat unsere transzendentale Ästhetik des 
Erkenntnisvermögens wohl von sinnlichen Anschauungen, 
aber nirgends von ästhetischen Urteilen reden können; weil, da 
sie es nur mit Erkenntnisurteilen, die das Objekt bestimmen, zu 
tun hat, ihre Urteile insgesamt logisch sein müssen. Durch die 
Benennung eines ästhetischen Urteils über ein Objekt wird 
also sofort angezeigt, dass eine gegebene Vorstellung zwar auf 
ein Objekt bezogen, in dem Urteile aber nicht die Bestimmung 
des Objekts, sondern des Subjekts und seines Gefühls verstan-
den werde. Denn in der Urteilskraf werden Verstand und Ein-
bildungskraf im Verhältnisse gegeneinander betrachtet, und 
dieses kann zwar erstlich objektiv, als zur Erkenntnis gehörig, 
in Betracht gezogen werden (wie in dem transzendentalen 
Schematismus der Urteilskraf geschah); aber man kann eben 
dieses Verhältnis zweier Erkenntnisvermögen doch auch bloß 
subjektiv betrachten, sofern eins das andere in eben der-
selben Vorstellung befördert oder hindert und dadurch den 
G e m ü t s z u s t a n d  affiziert und also als ein Verhältnis, wel-
ches e m p f i n d b a r  ist (ein Fall, der bei dem abgesonderten 
Gebrauch keines anderen Erkenntnisvermögens stattfindet). 
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Obgleich nun diese Empfindung keine sinnliche Vorstellung 
eines Objekts ist, so kann sie doch, da sie subjektiv mit der 
Versinnlichung der Verstandesbegriffe durch die Urteilskraf 
verbunden ist, als sinnliche Vorstellung des Zustandes des 
Subjekts, das durch einen Aktus jenes Vermögens affiziert 
wird, der Sinnlichkeit beigezählt und ein Urteil ästhetisch, d.h. 
sinnlich (der subjektiven Wirkung, nicht dem Bestimmungs-
grunde nach) genannt werden, obgleich Urteilen (nämlich 
objektiv) eine Handlung des Verstandes (als oberen Erkenntnis-
vermögens überhaupt), und nicht der Sinnlichkeit [i.w.S.] ist.

Ein jedes b e s t i m m e n d e  Urteil ist l o g i s c h ,  weil das 
Prädikat desselben ein gegebener objektiver Begriff ist. Ein 
bloß r e f l e k t i e r e n d e s  Urteil aber über einen gegebenen 
einzelnen Gegenstand k a n n  ä s t h e t i s c h  s e i n ,  wenn 
(ehe noch auf die Vergleichung desselben mit anderen gesehen 
wird) die Urteilskraf, die keinen Begriff für die gegebene An-
schauung bereit hat, die Einbildungskraf (bloß in der Auffassung 
desselben) mit dem Verstande (in Darstellung eines Begriffs 
überhaupt) zusammenhält und ein Verhältnis beider Erkenntnis-
vermögen wahrnimmt, welches die subjektive bloß empfindbare 
Bedingung des objektiven Gebrauchs der (AA 224) Urteilskraf 
(nämlich die Zusammenstimmung jener beiden Vermögen 
untereinander) überhaupt ausmacht. Es ist aber auch ein ästhe-
tisches Sinnenurteil möglich, wenn nämlich das Prädikat des 
Urteils gar kein Begriff von einem Objekt s e i n  k a n n , 
indem es gar nicht zum Erkenntnisvermögen gehört, z.B. der 
Wein ist angenehm, da denn das Prädikat die Beziehung einer 
Vorstellung unmittelbar auf das Gefühl der Lust und nicht aufs 
Erkenntnisvermögen ausdrückt.

Ein ästhetisches Urteil im Allgemeinen kann also für dasje-
nige Urteil erklärt werden, dessen Prädikat niemals Erkenntnis 
(Begriff von einem Objekte) sein kann (ob es gleich die subjek-
tive Bedingungen zu einer Erkenntnis überhaupt enthalten 
mag). In einem solchen Urteile ist der Bestimmungsgrund Emp-
findung. Nun ist aber nur eine einzige so genannte Empfin-
dung, die niemals Begriff von einem Objekte werden kann, 
und diese ist das Gefühl der Lust und Unlust. Diese ist bloß 
subjektiv, da hingegen alle übrige Empfindung zur Erkenntnis 
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gebraucht werden kann. Also ist ein ästhetisches Urteil dasje-
nige, dessen Bestimmungsgrund in einer Empfindung liegt, 
die mit dem Gefühle der Lust und Unlust unmittelbar ver-
bunden ist. Im ästhetischen Sinnes-Urteile ist es diejenige 
Empfindung, welche von der empirischen Anschauung des 
Gegenstandes unmittelbar hervorgebracht wird, im ästhe-
tischen Reflexionsurteile aber die, welche das harmonische 
Spiel der beiden Erkenntnisvermögen der Urteilskraf, Einbil-
dungskraf und Verstand, im Subjekte bewirkt, indem in der 
gegebenen Vorstellung das Auffassungsvermögen der einen 
und das Darstellungsvermögen der anderen einander wechsel-
seitig beförderlich sind, welches Verhältnis in solchem Falle 
durch diese bloße Form eine Empfindung bewirkt, welche der 
Bestimmungsgrund eines Urteils ist, das darum ästhetisch 
heißt und als subjektive Zweckmäßigkeit (ohne Begriff) mit 
dem Gefühle der Lust verbunden ist.

Das ästhetische Sinnesurteil enthält materiale, das ästhe-
tische Reflexionsurteil aber formale Zweckmäßigkeit. Aber, da 
das erstere sich gar nicht aufs Erkenntnisvermögen bezieht, 
sondern unmittelbar durch den Sinn aufs Gefühl der Lust, so ist 
nur das letztere als auf eigentümlichen Prinzipien der Urteils-
kraf gegründet anzusehen. Wenn nämlich die Reflexion über 
eine gegebene Vorstellung vor dem Gefühle der Lust (als 
Bestimmungsgrunde des Urteils) vorhergeht, so wird die sub-
jektive Zweckmäßigkeit g e d a c h t ,  ehe sie in ihrer Wir-
kung e m p f u n d e n  (AA 225) wird, und das ästhetische 
Urteil gehört sofern, nämlich seinen Prinzipien nach, zum 
oberen Erkenntnisvermögen und zwar zur Urteilskraf, unter 
deren subjektive und doch dabei allgemeine Bedingungen die 
Vorstellung des Gegenstandes subsumiert wird. Derweil aber 
eine bloß subjektive Bedingung eines Urteils keinen bestimm-
ten Begriff von dem Bestimmungsgrunde desselben gestattet, 
so kann dieser nur im Gefühle der Lust gegeben werden, so 
doch, dass das ästhetische Urteil immer ein Reflexionsurteil ist: 
da hingegen ein solches, welches keine Vergleichung der Vor-
stellung mit den Erkenntnisvermögen, die in der Urteilskraf 
vereinigt wirken, voraussetzt, ein ästhetisches Sinnenurteil ist, 
das eine gegebene Vorstellung auch (aber nicht vermittelst der 
Urteilskraf und ihrem Prinzip) aufs Gefühl der Lust bezieht. 
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Das Merkmal, über diese Verschiedenheit zu entscheiden, kann 
allererst in der Abhandlung selbst angegeben werden, und 
besteht in dem Anspruche des Urteils auf allgemeine Gültigkeit 
und Notwendigkeit; denn wenn das ästhetische Urteil derglei-
chen bei sich führt, so macht es auch Anspruch darauf, dass 
sein Bestimmungsgrund n i c h t  b l o ß  i m  G e f ü h l e 
der Lust und Unlust für sich allein, sondern z u g l e i c h 
i n  e i n e r  R e g e l  der oberen Erkenntnisvermögen, und 
namentlich hier in der der Urteilskraf, liegen müsse, die also 
in Ansehung der Bedingungen der Reflexion a priori gesetz-
gebend ist und A u t o n o m i e  beweist; diese Autonomie 
aber ist nicht (so wie die des Verstandes, in Ansehung der 
theoretischen Gesetze der Natur, oder der Vernunf, in prak-
tischen Gesetzen der Freiheit) objektiv, d.h. durch Begriffe von 
Dingen oder möglichen Handlungen, sondern bloß subjektiv, 
für das Urteil aus Gefühl gültig, welches, wenn es auf Allge-
meingültigkeit Anspruch machen kann, seinen auf Prinzipien 
a priori gegründeten Ursprung beweist. Diese Gesetzgebung 
müsste man eigentlich H e a u t o n o m i e  [d.i. Selbst-
gesetzgebung] nennen, da die Urteilskraf nicht der Natur, 
noch der Freiheit, sondern lediglich ihr selbst das Gesetz 
gibt und kein Vermögen ist, Begriffe von Objekten hervorzu-
bringen, sondern nur mit denen, die ihr anderweitig gege-
ben sind, vorkommende Fälle zu vergleichen und die sub-
jektiven Bedingungen der Möglichkeit dieser Verbindung a 
priori anzugeben.

Eben daraus lässt sich auch verstehen, warum sie in einer 
Handlung, die sie für sich selbst (ohne zugrunde gelegten Be-
griff vom Objekte) als bloß reflektierende Urteilskraf ausübt, 
statt einer Beziehung der gegebenen Vorstellung auf ihre 
eigene Regel mit Bewusstsein derselben, (AA 226) die Reflexion 
unmittelbar nur auf Empfindung, die, wie alle Empfindungen, 
jederzeit mit Lust oder Unlust begleitet ist, bezieht (welches vor 
keinem anderen oberen Erkenntnisvermögen geschieht); weil 
nämlich die Regel selbst nur subjektiv ist und die Übereinstim-
mung mit derselben nur an dem, was gleichfalls bloß Beziehung 
aufs Subjekt ausdrückt, nämlich Empfindung, als dem Merkmale 
und Bestimmungsgrunde des Urteils, erkannt werden kann; 
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daher es auch ästhetisch heißt, und mithin alle unsere Ur-
teile nach der Ordnung der oberen Erkenntnisvermögen, in 
t h e o r e t i s c h e ,  ä s t h e t i s c h e  und p r a k t i s c h e 
eingeteilt werden können, wo unter den ästhetischen nur die 
Reflexionsurteile verstanden werden, welche sich allein auf 
ein Prinzip der Urteilskraf, als oberes Erkenntnisvermögen, 
beziehen, da hingegen die ästhetischen Sinnenurteile es nur 
mit dem Verhältnis der Vorstellungen zum inneren Sinne, sofern 
derselbe Gefühl ist, unmittelbar zu tun haben. […] (AA 247)

Wir werden die Kritik der Urteilskraf in Ansehung der ästhe-
tischen Urteile nicht Ä s t h e t i k  (gleichsam Sinnenlehre), 
sondern K r i t i k  d e r  ä s t h e t i s c h e n  U r t e i l s k r a f t 
nennen, weil der erstere Ausdruck von zu weitläufiger Bedeu-
tung ist, indem er auch die Sinnlichkeit der A n s c h a u u n g , 
die zur theoretischen Erkenntnis gehört und zu logischen 
(objektiven) Urteilen den Stoff hergibt, bedeuten könnte, daher 
wir auch schon den Ausdruck der Ästhetik ausschließungs-
weise für das Prädikat, was in Erkenntnisurteilen zur Anschau-
ung gehört, bestimmt haben. Eine Urteilskraf aber ästhetisch 
zu nennen, darum, weil sie die Vorstellung eines Objekts nicht 
auf Begriffe und das Urteil also nicht auf Erkenntnis bezieht 
(gar nicht bestimmend, sondern nur reflektierend ist), das lässt 
keine Missdeutung besorgen; denn für die logische Urteilskraf 
müssen Anschauungen, ob sie gleich sinnlich (ästhetisch) sind, 
dennoch zuvor zu Begriffen erhoben werden, um zur Erkenntnis 
des Objekts zu dienen, welches bei der ästhetischen Urteilskraf 
nicht der Fall ist. […]

[Ende der Ergänzungen durch die Erste Einleitung]
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(A 1) Erster Teil der Kritik der Urteilskraf

K r i t i K   d E r   ä s t h E t i s c h E n   u r t E i l s K r a f t

(A 3) Erstes Buch: Analytik des Schönen

Erstes Moment des Geschmacksurteils  *  ), der Qualität nach  

§1. Das Geschmacksurteil ist ästhetisch
Um zu unterscheiden, ob etwas schön sei oder nicht, beziehen 
wir die Vorstellung nicht durch den Verstand auf das Objekt 
zum Erkenntnisse, sondern durch die Einbildungskraf (A 4) 
(vielleicht mit dem Verstande verbunden) auf das Subjekt und 
das Gefühl der Lust oder Unlust desselben. Das Geschmacks-
urteil ist also kein Erkenntnisurteil, mithin nicht logisch, son-
dern ästhetisch, worunter man dasjenige versteht, dessen 
Bestimmungsgrund n i c h t  a n d e r s  als s u b j e k t i v 
sein kann. Alle Beziehung der Vorstellungen, selbst die der 
Empfindungen, aber kann objektiv sein (und da bedeutet sie 
das Reale einer empirischen Vorstellung); nur nicht die auf das 
Gefühl der Lust und Unlust, wodurch gar nichts im Objekte 
bezeichnet wird, sondern in der das Subjekt, wie es durch die 
Vorstellung affiziert wird, sich selbst fühlt.

Ein regelmäßiges, zweckmäßiges Gebäude mit seinem Er-
kenntnisvermögen (es sei in deutlicher oder verworrener Vor-
stellungsart) zu befassen, ist ganz etwas anderes, als sich dieser 
Vorstellung mit der Empfindung des Wohlgefallens bewusst zu 
sein. Hier wird die Vorstellung gänzlich auf das Subjekt und 
zwar auf das Lebensgefühl desselben, unter dem Namen des 
Gefühls der Lust oder Unlust, bezogen, welches ein ganz beson-
deres Unterscheidungs- und Beurteilungsvermögen gründet, 
*) Die Definition des Geschmacks, welche hier zugrunde gelegt wird, ist: 
dass er das Vermögen der Beurteilung des Schönen sei. Was aber dazu erfor-
dert wird, um einen Gegenstand schön zu nennen, das muss die Analyse der 
Urteile des Geschmacks entdecken. Die Momente, worauf diese Urteilskraf in 
ihrer Reflexion Acht hat, habe ich, nach Anleitung der logischen Funktionen 
zu urteilen, aufgesucht (denn im Geschmacksurteile ist immer noch eine 
Beziehung auf den Verstand enthalten). Die der Qualität habe ich zuerst in 
Betrachtung gezogen, weil das ästhetische Urteil über das Schöne auf diese 
zuerst Rücksicht nimmt.
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das zur Erkenntnis nichts beiträgt, sondern nur (A 5) die ge-
gebene Vorstellung im Subjekte gegen das ganze Vermögen der 
Vorstellungen hält, dessen sich das Gemüt im Gefühl seines 
Zustandes bewusst wird. Gegebene Vorstellungen in einem 
Urteile können empirisch (mithin ästhetisch) sein; das Urteil 
aber, das durch sie gefällt wird, ist logisch, wenn jene nur im 
Urteile auf das Objekt bezogen werden. Umgekehrt aber, wenn 
die gegebenen Vorstellungen gar rational wären, würden aber 
in einem Urteile lediglich auf das Subjekt (sein Gefühl) bezogen, 
so sind sie sofern jederzeit ästhetisch.

 
§2. Das Wohlgefallen, welches das Geschmacksurteil 

bestimmt, ist ohne alles Interesse

Interesse wird das Wohlgefallen genannt, das wir mit der Vor-
stellung der Existenz eines Gegenstandes verbinden. Ein sol-
ches hat daher immer zugleich Beziehung auf das Begehrungs-
vermögen [d.h. den Willen], entweder als Bestimmungsgrund 
desselben, oder doch als mit dem Bestimmungsgrunde desselben 
notwendig zusammenhängend. Nun will man aber, wenn die 
Frage ist, ob etwas schön sei, nicht wissen, ob uns oder irgend-
jemand, an der Existenz der Sache irgendetwas gelegen sei, 
oder auch nur gelegen sein könne; sondern, wie wir sie in der 
bloßen Betrachtung (Anschauung oder Reflexion) beurteilen. 
[…] (A 6) Man will nur wissen, ob die bloße Vorstellung des 
Gegenstandes in mir mit Wohlgefallen begleitet sei, so gleich-
gültig ich auch immer in Ansehung der Existenz des Gegen-
standes dieser Vorstellung sein mag. Man sieht leicht, dass es 
auf das, was ich aus dieser Vorstellung in mir selbst mache, 
nicht auf das, worin ich von der Existenz des Gegenstandes ab-
hänge, ankomme, um zu sagen, er sei s c h ö n ,  und zu bewei-
sen, ich habe Geschmack. Ein jeder muss eingestehen, dass das-
jenige Urteil über Schönheit, worin sich das mindeste Interesse 
mengt, sehr parteilich und kein reines Geschmacksurteil sei. 
Man darf nicht im mindesten für die Existenz der Sache einge-
nommen, (A 7) sondern in diesem Betracht ganz gleichgültig 
sein, um in Sachen des Geschmacks den Richter zu spielen.
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Wir können aber diesen Satz, der von vorzüglicher Erheb-
lichkeit ist, nicht besser erläutern, als wenn wir dem reinen 
uninteressierten*) Wohlgefallen im Geschmacksurteile dasje-
nige, was mit Interesse verbunden ist, entgegensetzen: vor-
nehmlich wenn wir zugleich gewiss sein können, dass es nicht 
mehr Arten des Interesses gebe, als die eben jetzt namhaf 
gemacht werden sollen.

§3. Das Wohlgefallen am Angenehmen
ist mit Interesse verbunden

A n g e n e h m  i s t  d a s ,  w a s  d e n  S i n n e n  i n  d e r 
E m p f i n d u n g  g e f ä l l t .  Hier zeigt sich nun sofort die 
Gelegenheit, eine ganz gewöhnliche Verwechselung der dop-
pelten Bedeutung, die das Wort Empfindung haben kann, zu 
rügen und darauf aufmerksam zu machen. Alles Wohlgefallen 
(sagt oder denkt man) ist selbst Empfindung (einer Lust).

[…] (A 8) Wenn eine Bestimmung des Gefühls der Lust oder 
Unlust Empfindung genannt wird, so bedeutet dieser Ausdruck 
etwas ganz anderes, als wenn ich die Vorstellung einer Sache 
(durch Sinne, als eine zum Erkenntnisvermögen [A 9] gehörige 
Rezeptivität) Empfindung nenne. Denn im letzteren Falle wird 
die Vorstellung auf das Objekt, im ersteren aber lediglich auf 
das Subjekt bezogen, und dient zu gar keinem Erkenntnisse, 
auch nicht zu demjenigen, wodurch sich das Subjekt selbst 
e r k e n n t .

Wir verstehen aber […] unter dem Worte Empfindung eine 
objektive Vorstellung der Sinne; und, um nicht immer Gefahr 
zu laufen, missgedeutet zu werden, wollen wir das, was jeder-
zeit bloß subjektiv bleiben muss und schlichtweg keine Vor-
stellung eines Gegenstandes ausmachen kann, mit dem sonst 
üblichen Namen des Gefühls benennen. Die grüne Farbe der 
Wiesen gehört zur o b j e k t i v e n  Empfindung, als 
*) Ein Urteil über einen Gegenstand des Wohlgefallens kann ganz uninteres-
siert, aber doch sehr interessant sein, d.h. es gründet sich auf keinem 
Interesse, aber es bringt ein Interesse hervor; dergleichen sind alle reine 
moralische Urteile. Aber die Geschmacksurteile begründen an sich auch gar 
kein Interesse. Nur in der Gesellschaf wird es interessant, Geschmack zu 
haben, wovon der Grund in der Folge angezeigt werden wird.
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Wahrnehmung eines Gegenstandes des Sinnes; die Annehm-
lichkeit derselben aber zur s u b j e k t i v e n  Empfindung, 
wodurch kein Gegenstand vorgestellt wird: d.h. zum Gefühl, 
wodurch der Gegenstand als Objekt des Wohlgefallens (wel-
che keine Erkenntnis desselben ist) betrachtet wird.

Dass nun mein Urteil über einen Gegenstand, wodurch ich 
ihn für angenehm erkläre, ein Interesse an demselben ausdrü-
cke, ist daraus schon klar, dass es durch Empfindung eine 
Begierde nach dergleichen Gegenständen rege macht, mithin 
das Wohlgefallen nicht das bloße Urteil über ihn, sondern die 
Beziehung seiner Existenz auf meinen Zustand, sofern er durch 
ein solches Objekt affiziert wird, voraussetzt. Daher man von 
dem Angenehmen (A 10) nicht bloß sagt, es g e f ä l l t , 
sondern es v e r g n ü g t .  Es ist nicht ein bloßer Beifall, den 
ich ihm widme, sondern Neigung wird dadurch erzeugt […].

§4. Das Wohlgefallen am Guten
ist mit Interesse verbunden

G u t  ist das, was vermittelst der Vernunf, durch den bloßen 
Begriff, gefällt. Wir nennen einiges w o z u  g u t  (das Nütz-
liche), was nur als Mittel gefällt; ein anderes aber a n  s i c h 
g u t ,  was für sich selbst gefällt. In beiden ist immer der 
Begriff eines Zwecks, mithin das Verhältnis der Vernunf zum 
(wenigstens möglichen) Wollen, folglich ein Wohlgefallen am 
D a s e i n  eines Objekts oder einer Handlung, d.h. irgendein 
Interesse, enthalten.

Um etwas gut zu finden, muss ich jederzeit wissen, was der 
Gegenstand für ein Ding sein solle, d.h. einen Begriff von 
demselben haben. Um Schönheit woran zu finden, habe ich 
das nicht nötig. Blumen, freie Zeichnungen […] (A 11) bedeu-
ten nichts, hängen von keinem bestimmten Begriffe ab, und 
gefallen doch. Das Wohlgefallen am Guten muss von der Refle-
xion über einen Gegenstand, die zu irgendeinem Begriffe 
(unbestimmt welchem) führt, abhängen; und unterscheidet 
sich dadurch auch vom Angenehmen, welches ganz auf der 
Empfindung beruht. […] (A 13)
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Aber, ungeachtet aller Verschiedenheit zwischen dem Ange-
nehmen und Guten, kommen beide doch darin überein: dass sie 
jederzeit mit einem Interesse an ihrem Gegenstande verbunden 
sind […]. (A 14)

§5. Vergleichung der drei spezifisch verschiedenen 
Arten des Wohlgefallens

[…] Das Angenehme, das Schöne, das Gute bezeichnen also drei 
verschiedene Verhältnisse der Vorstellungen zum Gefühl der 
Lust und Unlust, in Beziehung auf welches (A 15) wir Gegen-
stände, oder Vorstellungsarten, voneinander unterscheiden. […] 
A n g e n e h m  heißt jemandem das, was ihn v e r g n ü g t ; 
s c h ö n ,  was ihm bloß g e f ä l l t ;  g u t ,  was g e s c h ä t z t , 
g e b i l l i g t ,  d.h. worin von ihm ein objektiver Wert gesetzt 
wird. […] Man kann sagen: dass unter allen diesen drei Arten 
des Wohlgefallens, das des Geschmacks am Schönen einzig und 
allein ein uninteressiertes und f r e i e s  Wohlgefallen sei; 
denn kein Interesse, weder das der Sinne, noch das der Vernunf 
[d.h. hier: des Willens], zwingt den Beifall ab. […] Alles Inter-
esse setzt Bedürfnis voraus, oder bringt eines hervor; und, als 
Bestimmungsgrund des Beifalls, lässt es das Urteil über den 
Gegenstand nicht mehr frei sein. […] (A 16)

Aus dem ersten Momente
gefolgerte Erklärung des Schönen

G e s c h m a c k  ist das Beurteilungsvermögen eines Gegen-
standes oder einer Vorstellungsart durch ein Wohlgefallen, oder 
Missfallen, o h n e  a l l e s  I n t e r e s s e .  Der Gegenstand 
eines solchen Wohlgefallens heißt s c h ö n .  (A 17)
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Zweites Moment des Geschmacksurteils,
nämlich seiner Quantität nach

§6. Das Schöne ist das, was ohne Begriffe, als Objekt 
eines allgemeinen Wohlgefallens vorgestellt wird

Diese Erklärung des Schönen kann aus der vorigen Erklärung 
desselben, als eines Gegenstandes des Wohlgefallens ohne 
alles Interesse, gefolgert werden. Denn das, wovon jemand 
sich bewusst ist, dass das Wohlgefallen an demselben bei ihm 
selbst ohne alles Interesse sei, das kann derselbe nicht anders 
als so beurteilen, dass es einen Grund des Wohlgefallens für 
jedermann enthalten müsse. Denn da es sich nicht auf irgend-
eine Neigung des Subjekts (noch auf irgendein anderes über-
legtes Interesse) gründet, sondern da der Urteilende sich in 
Ansehung des Wohlgefallens, welches er dem Gegenstande 
widmet, völlig f r e i  fühlt: so kann er keine Privatbedingun-
gen als Gründe des Wohlgefallens auffinden, an die sich sein 
Subjekt allein hinge, und muss es daher als in demjenigen 
begründet ansehen, was er auch bei jedem anderen vorausset-
zen kann; folglich muss er glauben Grund zu haben, jeder-
mann ein ähnliches Wohlgefallen zuzumuten. Er wird daher 
vom Schönen (A 18) so sprechen, als ob Schönheit eine Beschaf-
fenheit des Gegenstandes und das Urteil logisch (durch Begriffe 
vom Objekte eine Erkenntnis desselben ausmachend) wäre; 
ob es gleich nur ästhetisch ist und bloß eine Beziehung der 
Vorstellung des Gegenstandes auf das Subjekt enthält: darum, 
weil es doch mit dem logischen die Ähnlichkeit hat, dass 
man die Gültigkeit desselben für jedermann daran voraus-
setzen kann. Aber aus Begriffen kann diese Allgemeinheit auch 
nicht entspringen. Denn von Begriffen gibt es keinen Über-
gang zum Gefühle der Lust oder Unlust […]. Folglich muss dem 
Geschmacksurteile, mit dem Bewusstsein der Absonderung in 
demselben von allem Interesse, ein Anspruch auf Gültigkeit für 
jedermann, ohne auf Objekte gestellte Allgemeinheit anhängen, 
d.h. es muss damit ein Anspruch auf subjektive Allgemeinheit 
verbunden sein.
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§7. Vergleichung des Schönen mit dem Angenehmen 
und Guten durch obiges Merkmal

In Ansehung des A n g e n e h m e n  bescheidet sich ein jeder: 
dass sein Urteil, welches er auf ein Privatgefühl gründet, und 
wodurch er von einem Gegenstande sagt, dass er ihm gefalle, 
sich auch bloß auf seine Person einschränke. (A 19) […] Dem 
einen ist die violette Farbe sanf und lieblich, dem anderen tot 
und erstorben. Einer liebt den Ton der Blasinstrumente, der an-
dere den von den Saiteninstrumenten. Darüber in der Absicht 
zu streiten um das Urteil anderer, welches von dem unsrigen 
verschieden ist, gleich als ob es diesem logisch entgegengesetzt 
wäre, für unrichtig zu schelten, wäre Torheit; in Ansehung des 
Angenehmen gilt also der Grundsatz: e i n  j e d e r  h a t 
s e i n e n  e i g e n e n  G e s c h m a c k  (der Sinne).

Mit dem Schönen ist es ganz anders bewandt. Es wäre 
(gerade umgekehrt) lächerlich, wenn jemand, der sich auf sei-
nen Geschmack etwas einbildete, sich damit zu rechtfertigen 
gedächte: dieser Gegenstand (das Gebäude, was wir sehen, das 
Kleid, was jener trägt, das Konzert, was wir hören […]) ist f ü r 
m i c h  schön. Denn […] (A 20) er urteilt nicht bloß für sich, 
sondern für jedermann, und spricht alsdann von der Schön-
heit, als wäre sie eine Eigenschaf der Dinge. Er sagt daher, die 
S a c h e  ist schön; und rechnet nicht etwa darum auf anderer 
Einstimmung in sein Urteil des Wohlgefallens, weil er sie 
mehrmals mit dem seinigen einstimmig befunden hat, sondern 
f o r d e r t  es von ihnen. Er tadelt sie, wenn sie anders urteilen, 
und spricht ihnen den Geschmack ab, von dem er doch ver-
langt, dass sie ihn haben sollen; und sofern kann man nicht 
sagen: ein jeder hat seinen besonderen Geschmack. Dieses 
würde so viel heißen, als: es gibt gar keinen Geschmack, d.h. 
kein ästhetisches Urteil, welches auf jedermanns Beistimmung 
rechtmäßigen Anspruch machen könnte. […] (A 21)

In Ansehung des Guten machen die Urteile zwar auch mit 
Recht auf Gültigkeit für jedermann Anspruch; allein das Gute 
wird nur d u r c h  e i n e n  B e g r i f f  als Objekt eines 
allgemeinen Wohlgefallens vorgestellt, welches weder beim 
Angenehmen noch beim Schönen der Fall ist.
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§8. Die Allgemeinheit des Wohlgefallens wird in einem 
Geschmacksurteile nur als subjektiv vorgestellt

[…] (A 22) Ich kann den ersten den Sinnen-Geschmack, den 
zweiten den Reflexions-Geschmack nennen: sofern der erstere 
bloß Privaturteile, der zweite aber vorgebliche gemeingültige 
(publike), beiderseits aber ästhetische […] Urteile, über einen 
Gegenstand, bloß in Ansehung des Verhältnisses seiner Vor-
stellung zum Gefühl der Lust und Unlust, fällt. […] (A 24)

Alle Geschmacksurteile sind e i n z e l n e  Urteile. Denn 
weil ich den Gegenstand unmittelbar an mein Gefühl der Lust 
und Unlust halten muss, und doch nicht durch Begriffe: so 
können jene nicht die Quantität objektiv-gemeingültiger Urteile 
haben; obgleich, wenn die einzelne Vorstellung des Objekts des 
Geschmacksurteils nach den Bedingungen, die das letztere 
bestimmen, durch Vergleichung in einen Begriff verwandelt 
wird, ein logisch allgemeines Urteil daraus werden kann: z.B. 
die Rose, die ich anblicke, erkläre ich durch ein Geschmacksur-
teil für schön. Dagegen ist das Urteil, welches durch Verglei-
chung vieler einzelnen entspringt: die Rosen überhaupt sind 
schön, nunmehr nicht bloß als ästhetisches, sondern als ein auf 
einem ästhetischen gegründetes logisches Urteil ausgesagt. 
Nun ist das Urteil: die Rose ist (im Geruche) angenehm, zwar 
auch ein ästhetisches und einzelnes, aber kein Geschmacks-, 
sondern ein Sinnenurteil. Es unterscheidet sich nämlich vom 
ersteren darin: dass das Geschmacksurteil eine ä s t h e t i s c h e 
Q u a n t i t ä t  (A 25) der Allgemeinheit, d.h. der Gültigkeit für 
jedermann bei sich führt, welche im Urteile über das Ange-
nehme nicht angetroffen werden kann. Nur allein die Urteile 
über das Gute, ob sie gleich auch das Wohlgefallen an einem 
Gegenstande bestimmen, haben logische, nicht bloß ästhetische 
Allgemeinheit; denn sie gelten vom Objekt, als Erkenntnisse 
desselben, und darum für jedermann.

Wenn man Objekte bloß nach Begriffen beurteilt, so geht alle 
Vorstellung der Schönheit verloren. Also kann es auch keine 
Regel geben, nach der jemand genötigt werden sollte, etwas für 
schön anzuerkennen. Ob ein Kleid, ein Haus, eine Blume schön 
sei: dazu lässt man sich sein Urteil durch keine Gründe oder 
Grundsätze aufschwatzen. Man will das Objekt seinen eigenen 
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Augen unterwerfen, gleich als ob sein Wohlgefallen von der 
Empfindung abhinge; und dennoch, wenn man den Gegenstand 
alsdann schön nennt, glaubt man eine allgemeine Stimme für 
sich zu haben, und macht Anspruch auf den Beitritt von jeder-
mann, da hingegen jede Privatempfindung nur für den Be-
trachtenden allein und sein Wohlgefallen entscheiden würde. 
[…] (A 27)

§9. Untersuchung der Frage: ob im Geschmacksurteile
das Gefühl der Lust vor der Beurteilung des Gegenstandes, 

oder diese vor jener vorhergehe

Die Auflösung dieser Aufgabe ist der Schlüssel zur Kritik des 
Geschmacks, und daher aller Aufmerksamkeit würdig.

Ginge die Lust an dem gegebenen Gegenstande vorher, und 
nur die allgemeine Mitteilbarkeit derselben sollte im Ge-
schmacksurteile der Vorstellung des Gegenstandes zuerkannt 
werden, so würde ein solches Verfahren mit sich selbst im 
Widerspruche stehen. Denn dergleichen Lust würde keine 
andere, als die bloße Annehmlichkeit in der Sinnesempfin-
dung sein, und daher ihrer Natur nach nur Privatgültigkeit 
haben können, weil sie von der Vorstellung, wodurch der 
Gegenstand g e g e b e n  w i r d ,  unmittelbar abhinge.

Also ist es die allgemeine Mitteilungsfähigkeit des Gemüts-
zustandes in der gegebenen Vorstellung, welche als subjektive 
Bedingung des Geschmacksurteils, demselben zugrunde liegen, 
und die Lust an dem Gegenstande zur Folge haben muss. Es 
kann aber nichts allgemein mitgeteilt werden, als Erkenntnis, 
und Vorstellung, sofern sie zur Erkenntnis gehört. Denn so-
fern ist die letztere nur allein objektiv, und hat nur dadurch (A 
28) einen allgemeinen Beziehungspunkt, womit die Vorstellungs-
kraf aller zusammenzustimmen genötigt wird. Soll nun der 
Bestimmungsgrund des Urteils über diese allgemeine Mitteil-
barkeit der Vorstellung bloß subjektiv, nämlich ohne einen Be-
griff vom Gegenstande gedacht werden, so kann er kein ande-
rer als der Gemütszustand sein, der im Verhältnisse der Vorstel-
lungskräfe zueinander angetroffen wird, sofern sie eine gege-
bene Vorstellung auf E r k e n n t n i s  ü b e r h a u p t  beziehen.
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Die Erkenntniskräfe, die durch diese Vorstellung ins Spiel 
gesetzt werden, sind hierbei in einem freien Spiele, weil kein 
bestimmter Begriff sie auf eine besondere Erkenntnisregel 
einschränkt. Also muss der Gemütszustand in dieser Vorstel-
lung der eines Gefühls des freien Spiels der Vorstellungskräfe 
in einer gegebenen Vorstellung zu einem Erkenntnisse über-
haupt sein. Nun gehören zu einer Vorstellung, wodurch ein 
Gegenstand gegeben wird, damit überhaupt daraus Erkenntnis 
werde: E i n b i l d u n g s k r a f t  für die Zusammensetzung 
des Mannigfaltigen der Anschauung, und V e r s t a n d  für 
die Einheit des Begriffs, der die Vorstellungen vereinigt. Dieser 
Zustand eines f r e i e n  S p i e l s  der Erkenntnisvermögen, 
bei einer Vorstellung wodurch ein Gegenstand gegeben wird, 
muss sich allgemein mitteilen lassen: weil Erkenntnis, als Be-
stimmung des Objekts, womit gegebene Vorstellungen (in 
welchem Subjekte es auch sei) (A 29) zusammenstimmen 
sollen, die einzige Vorstellungsart ist, die für jedermann gilt.

Die subjektive allgemeine Mitteilbarkeit der Vorstellungsart 
in einem Geschmacksurteile, da sie ohne einen bestimmten 
Begriff vorauszusetzen, stattfinden soll, kann nichts anderes als 
der Gemütszustand in dem freien Spiele der Einbildungskraf 
und des Verstandes (sofern sie untereinander, wie es zu einem 
E r k e n n t n i s s e  ü b e r h a u p t  erforderlich ist, zusammen-
stimmen) sein: indem wir uns bewusst sind, dass dieses zur 
Erkenntnis überhaupt schickliche subjektive Verhältnis eben-
sowohl für jedermann gelten und folglich allgemein mitteilbar 
sein müsse, als es eine jede bestimmte Erkenntnis ist, die doch 
immer auf jenem Verhältnis als subjektiver Bedingung beruht.

Diese bloß subjektive (ästhetische) Beurteilung des Gegen-
standes, oder der Vorstellung wodurch er gegeben wird, geht 
nun vor der Lust an demselben vorher, und ist der Grund dieser 
Lust an der Harmonie der Erkenntnisvermögen; auf jener All-
gemeinheit aber der subjektiven Bedingungen der Beurteilung 
der Gegenstände gründet sich allein diese allgemeine subjek-
tive Gültigkeit des Wohlgefallens, welches wir mit der Vorstel-
lung des Gegenstandes, den wir schön nennen, verbinden.
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Dass, seinen Gemütszustand, selbst auch nur in Ansehung 
der Erkenntnisvermögen, mitteilen zu können, eine Lust bei 
sich führe: könnte man aus dem (A 30) natürlichen Hange des 
Menschen zur Geselligkeit (empirisch und psychologisch) 
leichtlich dartun. Das ist aber zu unserer Absicht nicht genug. 
Die Lust, die wir fühlen, muten wir jedem anderen im Ge-
schmacksurteile als notwendig zu, gleich als ob es für eine 
Beschaffenheit des Gegenstandes, die an ihm nach Begriffen 
bestimmt ist, anzusehen wäre, wenn wir etwas schön nennen; 
da doch Schönheit ohne Beziehung auf das Gefühl des Subjekts 
für sich nichts ist. Die Erörterung dieser Frage aber müssen wir 
uns bis zur Beantwortung derjenigen: ob und wie ästhetische 
Urteile a priori möglich sind, vorbehalten.

Jetzt beschäfigen wir uns noch mit der minderen Frage: auf 
welche Art wir uns einer wechselseitigen subjektiven Überein-
stimmung der Erkenntniskräfte untereinander im Geschmacks-
urteile bewusst werden, ob ästhetisch durch den bloßen inneren 
Sinn und Empfindung, oder intellektuell durch das Bewusstsein 
unserer absichtlichen Tätigkeit, womit wir jene ins Spiel setzen.

Wäre die gegebene Vorstellung, welche das Geschmacksur-
teil veranlasst, ein Begriff, welcher Verstand und Einbildungs-
kraf in der Beurteilung des Gegenstandes zu einem Erkennt-
nisse des Objekts vereinigte, so wäre das Bewusstsein dieses 
Verhältnisses intellektuell (wie im objektivenᵐ Schematismus 
der Urteilskraf, wovon die Kritik [der reinen Vernunf] handelt). 
Aber das Urteil wäre auch alsdann nicht in Beziehung auf Lust 
und Unlust gefällt, (A 31) mithin kein Geschmacksurteil. Nun 
bestimmt aber das Geschmacksurteil, unabhängig von Begrif-
fen, das Objekt in Ansehung des Wohlgefallens und des Prä-
dikats der Schönheit. Also kann jene subjektive Einheit des 
Verhältnisses sich nur durch Empfindung kenntlich machen. 
ᵐ Diese Bemerkung kann als ein Hinweis darauf gedeutet werden, dass Kant in 
der ›Kritik der Urteilskraf‹ den objektiven Schematismus der Begrife um einen 
(vorgeschalteten) s u b j e k t i v e n  S c h e m a t i s m u s  o h n e  B e g r i f f  
zu ergänzen suchte; dies würde dann einen z w e i f a c h e n  Schematismus 
im (Kantisch modellierten) Wahrnehmungsprozess bedeuten. Warum sonst sollte er  
hier so explizit auf den objektiven Charakter jenes begrifflichen Schematismus hin-
weisen wollen, wenn ihm hier nicht auch ein subjektiver vor Augen gestanden häte? 
Vgl. auch bereits beide Synthese-Stufen der KdrV (S. 37f.) sowie S. 114f.! (Frießem)
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Die Belebung beider Vermögen (der Einbildungskraf und des 
Verstandes) zu unbestimmter, aber doch, vermittelst des Anlas-
ses der gegebenen Vorstellung, einhelliger Tätigkeit, derjenigen 
nämlich, die zu einer Erkenntnis überhaupt gehört, ist diese 
Empfindung, deren allgemeine Mitteilbarkeit das Geschmacks-
urteil postuliert. Ein objektives Verhältnis kann zwar nur 
gedacht, aber, sofern es seinen Bedingungen nach subjektiv ist, 
doch in der Wirkung auf das Gemüt empfunden werden; und 
bei einem Verhältnisse, welches keinen Begriff zugrunde legt 
(wie das der Vorstellungskräfe zu einem Erkenntnisvermögen 
überhaupt) ist auch kein anderes Bewusstsein desselben, als 
durch Empfindung der Wirkung, die im erleichterten Spiele 
beider durch wechselseitige Zusammenstimmung belebten 
Gemütskräfe (der Einbildungskraf und des Verstandes) besteht, 
möglich. Eine Vorstellung, die als einzeln und ohne Vergleichung 
mit anderen, dennoch eine Zusammenstimmung zu den Bedin-
gungen der Allgemeinheit hat, welche das Geschäf des Ver-
standes überhaupt ausmacht, bringt die Erkenntnisvermögen in 
die proportionierte Stimmung, die wir zu allem Erkenntnisse 
fordern, (A 32) und daher auch für jedermann, der durch Ver-
stand und Sinne in Verbindung zu urteilen bestimmt ist (für 
jeden Menschen) gültig halten.

Aus dem zweiten Moment
gefolgerte Erklärung des Schönen

S c h ö n  ist das, was ohne Begriff allgemein gefällt.
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Drittes Moment der Geschmacksurteile
nach der Relation der Zwecke,

welche in ihnen in Betrachtung gezogen wird

§10. Von der Zweckmäßigkeit überhaupt

Wenn man, was ein Zweck sei, nach seinen transzendentalen 
Bestimmungen (ohne etwas Empirisches, dergleichen das Ge-
fühl der Lust ist, vorauszusetzen) erklären will: so ist Zweck 
der Gegenstand eines Begriffs, sofern dieser als die Ursache von 
jenem (der reale Grund seiner Möglichkeit) angesehen wird; 
und die Kausalität eines B e g r i f f s  in Ansehung seines 
O b j e k t s  ist die Zweckmäßigkeit (forma finalis). Wo also 
nicht etwa bloß die Erkenntnis von einem Gegenstande, sondern 
der Gegenstand selbst (die Form oder Existenz desselben) als 
Wirkung, nur als durch einen Begriff von der letzteren möglich 
gedacht wird, da denkt man sich einen Zweck. Die (A 33) Vor-
stellung der Wirkung ist hier der Bestimmungsgrund ihrer 
Ursache, und geht vor der letzteren vorher. Das Bewusstsein 
der Kausalität einer Vorstellung in Absicht auf den Zustand des 
Subjekts, es in demselben z u  e r h a l t e n ,  kann hier im 
allgemeinen das bezeichnen, was man Lust nennt; wogegen 
Unlust diejenige Vorstellung ist, die den Zustand der Vorstel-
lungen zu ihrem eigenen Gegenteile zu bestimmen (sie abzu-
halten oder wegzuschaffen) den Grund enthält. […]

Nun haben wir das, was wir beobachten, nicht immer nötig 
durch Vernunf (seiner Möglichkeit nach) einzusehen. Also 
können wir eine Zweckmäßigkeit der Form nach, auch ohne 
dass wir ihr einen Zweck […] (A 34) zugrunde legen, wenigstens 
beobachten, und an Gegenständen, wiewohl nicht anders als 
durch Reflexion, bemerken.
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§11. Dem Geschmacksurteil liegt nichts als die
Form der Zweckmäßigkeit eines Gegenstandes
(oder der Vorstellungsart desselben) zugrunde

Aller Zweck, wenn er als Grund des Wohlgefallens angesehen 
wird, führt immer ein Interesse, als Bestimmungsgrund des 
Urteils über den Gegenstand der Lust, bei sich. Also kann dem 
Geschmacksurteil kein subjektiver Zweck zugrunde liegen. Aber 
auch keine Vorstellung eines objektiven Zwecks […], mithin 
kein Begriff des Guten kann das Geschmacksurteil bestimmen; 
weil es ein ästhetisches und kein Erkenntnisurteil ist, welches 
also keinen B e g r i f f  von der Beschaffenheit und inneren 
oder äußeren Möglichkeit des Gegenstandes, durch diese oder 
jene Ursache, sondern bloß das Verhältnis der Vorstellungs-
kräfe zueinander, sofern sie durch eine Vorstellung bestimmt 
werden, betrifft.
Nun ist dieses Verhältnis in der Bestimmung eines Gegenstan-
des, als eines schönen, mit dem Gefühle einer Lust verbunden, 
die durch das Geschmacksurteil zugleich (A 35) als für jeder-
mann gültig erklärt wird; folglich kann ebensowenig eine die 
Vorstellung begleitende Annehmlichkeit, als die Vorstellung 
von der Vollkommenheit des Gegenstandes und der Begriff des 
Guten, den Bestimmungsgrund enthalten. Also kann nichts an-
deres als die subjektive Zweckmäßigkeit in der Vorstellung eines 
Gegenstandes, ohne allen (weder objektiven noch subjektiven) 
Zweck, folglich die bloße Form der Zweckmäßigkeit in der 
Vorstellung, wodurch uns ein Gegenstand g e g e b e n  wird, 
sofern wir uns ihrer bewusst sind, das Wohlgefallen, welches 
wir ohne Begriff, als allgemein mitteilbar beurteilen, mithin den 
Bestimmungsgrund des Geschmacksurteils, ausmachen.

§12. Das Geschmacksurteil beruht auf Gründen a priori

Die Verknüpfung des Gefühls einer Lust oder Unlust, als 
einer Wirkung, mit irgendeiner Vorstellung (Empfindung oder 
Begriff) als ihrer Ursache, a priori auszumachen, ist schlicht-
weg unmöglich; denn das wäre ein Kausalverhältnis, welches 
(unter Gegenständen der Erfahrung) jederzeit nur a posteriori 
und vermittelst der Erfahrung selbst erkannt werden kann.
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[…] (A 36) Das Bewusstsein der bloß formalen Zweckmä-
ßigkeit im Spiele der Erkenntniskräfe des Subjekts, bei einer 
Vorstellung, wodurch ein Gegenstand gegeben wird, ist die 
Lust selbst, weil es einen Bestimmungsgrund der Tätigkeit des 
Subjekts in Ansehung der Belebung der Erkenntniskräfte des-
selben, also (A 37) eine innere Kausalität (welche zweckmäßig 
ist) in Ansehung der Erkenntnis überhaupt, aber ohne auf 
eine bestimmte Erkenntnis eingeschränkt zu sein, mithin eine 
bloße Form der subjektiven Zweckmäßigkeit einer Vorstel-
lung in einem ästhetischen Urteile enthält. Diese Lust […] hat 
also doch Kausalität in sich, nämlich den Zustand der Vorstel-
lung selbst und die Beschäfigung der Erkenntniskräfe ohne 
weitere Absicht zu e r h a l t e n .  Wir w e i l e n  bei der 
Betrachtung des Schönen, weil diese Betrachtung sich selbst 
stärkt und reproduziert […§13…]. (A 39)

§14. Erläuterung durch Beispiele
Ästhetische Urteile können ebensowohl als theoretische (logi-
sche), in empirische und reine eingeteilt (A 39) werden. Die 
ersten sind die, welche Annehmlichkeit oder Unannehmlich-
keit, die zweiten die, welche Schönheit von einem Gegen-
stande oder von der Vorstellungsart desselben aussagen; jene 
sind Sinnenurteile (materielle ästhetische Urteile), diese (als 
formale) allein eigentliche Geschmacksurteile.

Ein Geschmacksurteil ist also nur sofern rein, als kein bloß 
empirisches Wohlgefallen dem Bestimmungsgrunde desselben 
beigemischt wird. Dieses aber geschieht allemal, wenn Reiz 
und Rührung einen Anteil an dem Urteile haben, wodurch 
etwas für schön erklärt werden soll.

Nun tun sich wieder manche Einwürfe hervor, die zuletzt 
den Reiz nicht bloß zum notwendigen Ingredienz der Schön-
heit, sondern wohl gar als für sich allein hinreichend, um schön 
genannt zu werden, vorspiegeln. Eine bloße Farbe, z.B. die 
grüne eines Rasenplatzes, ein bloßer Ton (zum Unterschiede 
vom Schalle und Geräusch), wie etwa der einer Violine, wird 
von den meisten an sich für schön erklärt; obzwar beide bloß 
die Materie der Vorstellungen, nämlich lediglich Empfindung, 
zum Grunde zu haben scheinen und darum nur angenehm 
genannt zu werden verdienen. Allein man wird doch zugleich 
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bemerken, dass die Empfindungen der Farbe sowohl als des 
Tons sich nur sofern für schön zu gelten berechtigt halten, als 
beide r e i n  sind; welches eine Bestimmung ist, die schon die 
Form betriff, und auch das einzige, was sich von diesen Vor-
stellungen mit (A 40) Gewissheit allgemein mitteilen lässt: weil 
die Qualität der Empfindungen selbst nicht in allen Subjekten 
als einstimmig, und die Annehmlichkeit einer Farbe vorzüglich 
vor der anderen, oder des Tons eines musikalischen Instruments 
vor dem eines anderen, sich schwerlich bei jedermann als auf 
gleiche Art beurteilt annehmen lässt. […] (A 41)

In der Malerei, Bildhauerkunst, Baukunst, ja in allen bilden-
den Künsten […] ist die Z e i c h n u n g  das Wesentliche, in 
welcher nicht, was in der Empfindung vergnügt, sondern bloß 
was durch seine Form gefällt, den Grund aller Anlage für den 
Geschmack ausmacht. Die Farben, welche den Aufriss illu-
minieren [bzw. die Zeichnung kolorieren], gehören zum Reiz; 
(A 42) den Gegenstand an sich können sie zwar für die Emp-
findung belebt, aber nicht anschauungswürdig und schön 
machen: vielmehr werden sie durch das, was die schöne Form 
erfordert, mehrerenteils gar sehr eingeschränkt, und selbst da, 
wo der Reiz zugelassen wird, durch die erstere allein veredelt.

Alle Form der Gegenstände der Sinne (der äußeren sowohl, 
als mittelbar auch des inneren) ist entweder G e s t a l t ,  oder 
bloßes S p i e l :  im letzteren Falle entweder Spiel der Gestalten 
(im Raume: die Mimik und der Tanz); oder Spiel der Empfin-
dungen (in der Zeit). Der R e i z  der Farben, oder ange-
nehmer Töne des Instruments, kann hinzukommen, aber 
die Z e i c h n u n g  in der ersten und die Komposition in 
dem letzten machen den eigentlichen Gegenstand des reinen 
Geschmacksurteils aus […].ᵐ (A 43)
ᵐ Farbenlose Zeichnungen sind jedoch keine empfindungslose Gestalten, sondern  
immer von visueller Form und Helligkeit (Qualia) genuin durchdrungen 
(→ Manifest: S. 161-187). Dies zeigt erneut, dass sich Kant in der geometrie-
bezogenen Umsetzbarkeit seiner formalen Anschauung (S. 65) geirrt haben muss.  
Weil zudem  G e s t a l t  ,  bei Kant bloß als qualia-leerer Umriss definiert, 
tatsächlich aber nur als  d i f f u s - g r a u e  ( Q u a l i a ! ) ,  f l ä c h i g e 
u n d  z e i t l i c h  b e d i n g t e  A u s d e h n u n g  definierbar (→ II: Peirce),  
ist hier nicht nur  K a n t s  S c h e m a ( t i s m u s ) - T h e o r i e  a m  E n d e ,  
s o n d e r n  v e r w a n d e l t  s i c h  g a r  n o c h  s e i n e  g a n z e 
T r a n s z e n d e n t a l - P h i l o s o p h i e  i n  r e i n e  P s y c h o l o g i e . 
Denn  von  nun  ab  g i l t  au snahms lo s :  Ers che inung  =  Ges tal t 
=  Wa h r n e h m u n g  =  P h ä n o m e n (→ Manifest: S. 11-58)! (Frießem)
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§15. Das Geschmacksurteil ist
vom Begriffe der Vollkommenheit gänzlich unabhängig

Die o b j e k t i v e  Zweckmäßigkeit kann nur vermittelst der 
Beziehung des Mannigfaltigen auf einen bestimmten Zweck, 
also nur durch einen Begriff erkannt werden. Hieraus allein wird 
schon erhellt: dass das Schöne, dessen Beurteilung eine bloß 
formale Zweckmäßigkeit, d.h. eine Zweckmäßigkeit ohne Zweck 
zum Grunde hat, von (A 44) der Vorstellung des Guten ganz un-
abhängig sei, weil das letztere eine objektive Zweckmäßigkeit, 
d.h. die Beziehung des Gegenstandes auf einen bestimmten 
Zweck voraussetzt.

Die objektive Zweckmäßigkeit ist entweder die äußere, d.i. 
die N ü t z l i c h k e i t ,  oder die innere, d.i. die V o l l k o m -
m e n h e i t  des Gegenstandes. […§16…] (A 49)

Nur in der Beurteilung einer freien Schönheit (der bloßen Form 
nach) ist das Geschmacksurteil rein. Es ist kein Begriff von 
irgendeinem Zwecke, wozu das Mannigfaltige dem gegebenen 
Objekte dienen und was dieses also vorstellen solle, vorausge-
setzt: wodurch die Freiheit der Einbildungskraf, die in Beob-
achtung der Gestalt gleichsam spielt, nur eingeschränkt werden 
würde. […§17…] (A 60)

Aus diesem dritten Momente
geschlossene Erklärung des Schönen

S c h ö n h e i t  ist Form der Z w e c k m ä ß i g k e i t
eines Gegenstandes, sofern sie, o h n e  V o r s t e l l u n g 

e i n e s  Z w e c k s ,  an ihm wahrgenommen wird. […] (A 61)
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Viertes Moment des Geschmacksurteils nach
der Modalität des Wohlgefallens an den Gegenständen

[§18-19…] (A63) 

§20. Die Bedingung der Notwendigkeit, die ein
Geschmacksurteil vorgibt, ist die Idee eines Gemeinsinnes

Wenn Geschmacksurteile (gleich den Erkenntnisurteilen) ein 
bestimmtes objektives Prinzip hätten, so würde der, welcher 
sie nach dem letzteren fällt, auf unbedingte Notwendigkeit 
seines Urteils Anspruch machen. Wären sie ohne alles Prinzip, 
wie die des bloßen Sinnengeschmacks, so würde man sich gar 
keine Notwendigkeit derselben in die Gedanken kommen lassen. 
Also müssen sie ein subjektives Prinzip haben, welches nur 
durch Gefühl und nicht durch Begriffe, doch aber allgemein-
gültig bestimme, was gefalle oder missfalle. Ein solches Prinzip 
aber könnte nur als ein G e m e i n s i n n  angesehen werden, 
welcher vom gemeinen Verstande, den man bisweilen auch 
Gemeinsinn (sensus communis) nennt, wesentlich unterschie-
den ist: indem letzterer nicht nach Gefühl, sondern jederzeit 
nach Begriffen […] urteilt. (A 64)

Also nur unter der Voraussetzung, dass es einen Gemein-
sinn gebe (wodurch wir aber keinen äußeren Sinn, sondern 
die Wirkung aus dem freien Spiel unserer Erkenntniskräfte 
verstehen), nur unter Voraussetzung, sage ich, eines solchen 
Gemeinsinnes kann das Geschmacksurteil gefällt werden.

§21. Ob man mit Grunde
einen Gemeinsinn voraussetzen könne

Erkenntnisse und Urteile müssen sich, samt der Überzeugung, 
die sie begleitet, allgemein mitteilen lassen; denn sonst käme 
ihnen keine Übereinstimmung mit dem Objekt zu: sie wären 
insgesamt ein bloß subjektives Spiel der Vorstellungskräfe […]. 
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Sollen sich aber Erkenntnisse mitteilen lassen, so muss sich 
auch der Gemütszustand, d.h. die Stimmung der Erkenntnis-
kräfte zu einer Erkenntnis überhaupt, und zwar diejenige Pro-
portion, welche sich für eine Vorstellung (wodurch uns ein 
Gegenstand gegeben wird) gebührt, um daraus Erkenntnis zu 
machen, allgemein mitteilen lassen; weil ohne diese, als subjek-
tive Bedingung des Erkennens, die Erkenntnis, als Wirkung, 
nicht entspringen könnte. Dieses geschieht auch wirklich 
jederzeit, wenn ein gegebener Gegenstand vermittelst der Sinne 
die Einbildungskraf zur Zusammensetzung des Mannigfaltigen, 
diese aber den Verstand zur Einheit desselben in Begriffen, in 
Tätigkeit bringt. (A 65) Aber diese Stimmung der Erkenntnis-
kräfte hat, nach Verschiedenheit der Objekte, die gegeben 
werden, eine verschiedene Proportion. Gleichwohl aber muss 
es eine geben, in welcher dieses innere Verhältnis zur Belebung 
(einer durch die andere) die zuträglichste für beide Gemüts-
kräfte in Absicht auf Erkenntnis (gegebener Gegenstände) 
überhaupt ist; und diese Stimmung kann nicht anders als durch 
das Gefühl (nicht nach Begriffen) bestimmt werden. Da sich 
nun diese Stimmung selbst muss allgemein mitteilen lassen, 
mithin auch das Gefühl derselben (bei einer gegebenen Vorstel-
lung); die allgemeine Mitteilbarkeit eines Gefühls aber einen 
Gemeinsinn voraussetzt: so wird dieser mit Grunde angenom-
men werden können, und zwar ohne sich deshalb auf psycholo-
gische Beobachtungen zu fußen, sondern als die notwendige 
Bedingung der allgemeinen Mitteilbarkeit unserer Erkenntnis, 
welche in jeder Logik und jedem Prinzip der Erkenntnisse […] 
vorausgesetzt werden.
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§22. Die Notwendigkeit der allgemeinen Beistimmung, 
die in einem Geschmacksurteil gedacht wird, ist eine 

subjektive Notwendigkeit, die unter der Voraussetzung 
eines Gemeinsinns als objektiv vorgestellt wird

In allen Urteilen, wodurch wir etwas für schön erklären, 
gestatten wir keinem anderer Meinung zu sein; (A 66) ohne 
gleichwohl unser Urteil auf Begriffe, sondern nur auf unser 
Gefühl zu gründen, welches wir also nicht als Privatgefühl, 
sondern als ein gemeinschafliches zugrunde legen. Nun kann 
dieser Gemeinsinn zu diesem Behuf nicht auf der Erfahrung 
gegründet werden; denn er will zu Urteilen berechtigen, die ein 
Sollen enthalten: er sagt nicht, dass jedermann mit unserem 
Urteile übereinstimmen w e r d e ,  sondern damit zusammen-
stimmen s o l l e .  Also ist der Gemeinsinn, von dessen Urteil 
ich mein Geschmacksurteil hier als ein Beispiel angebe und 
weswegen ich ihm e x e m p l a r i s c h e  Gültigkeit beilege, 
eine bloß ideale Norm, unter deren Voraussetzung man ein 
Urteil, welches mit ihr zusammenstimmte und das in demselben 
ausgedrückte Wohlgefallen an einem Objekt, für jedermann mit 
Recht zur Regel machen könnte, weil zwar das Prinzip nur sub-
jektiv, dennoch aber für subjektiv-allgemein (eine jedermann 
notwendige Idee) angenommen, was die Einhelligkeit verschie-
dener Urteilenden betrifft, gleich einem objektiven, allgemeine 
Beistimmung fordern könnte; wenn man nur sicher wäre, dar-
unter richtig subsumiert zu haben. […] (A 67)

Aus dem vierten Moment gefolgerte Erklärung des Schönen

S c h ö n  ist, was ohne Begriff als Gegenstand eines
n o t w e n d i g e n  Wohlgefallens erkannt wird.
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Allgemeine Anmerkung
zum ersten Abschnitte der Analytik

Wenn man das Resultat aus den obigen Zergliederungen zieht, 
so findet sich, dass alles auf den Begriff des Geschmacks hin-
auslaufe: dass er ein Beurteilungsvermögen (A 68) eines Gegen-
standes in Beziehung auf die f r e i e  G e s e t z m ä ß i g k e i t 
der Einbildungskraf sei. Wenn nun im Geschmacksurteile die 
Einbildungskraf in ihrer Freiheit betrachtet werden muss, so 
wird sie erstlich nicht reproduktiv, wie sie den Assoziations-
gesetzen unterworfen ist, sondern als produktiv und selbsttätig 
(als Urheberin willkürlicher Formen möglicher Anschauungen) 
angenommen; und, ob sie zwar bei der Auffassung eines gege-
benen Gegenstandes der Sinne an eine bestimmte Form dieses 
Objekts gebunden ist und sofern kein freies Spiel (wie im 
Dichten) hat, so lässt sich doch noch wohl begreifen: dass der 
Gegenstand ihr gerade eine solche Form an die Hand geben 
könne, die eine Zusammensetzung des Mannigfaltigen enthält, 
wie sie die Einbildungskraf, wenn sie sich selbst frei überlassen 
wäre, in Einstimmung mit der V e r s t a n d e s g e s e t z -
m ä ß i g k e i t  überhaupt entwerfen würde. Allein dass die 
E i n b i l d u n g s k r a f t  f r e i  und doch v o n  s e l b s t 
g e s e t z m ä ß i g  sei, d.h. dass sie eine Autonomie bei sich 
führe, ist ein Widerspruch. Der Verstand allein gibt das Gesetz. 
Wenn aber die Einbildungskraf nach einem bestimmten Ge-
setze zu verfahren genötigt wird, so wird ihr Produkt, der Form 
nach, durch Begriffe bestimmt, wie es sein soll; aber als-
dann ist das Wohlgefallen, wie oben gezeigt, nicht das am 
Schönen, sondern am Guten […] und das Urteil ist kein Urteil 
durch Geschmack. Es wird also eine Gesetzmäßigkeit ohne 
Gesetz, und eine subjektive Übereinstimmung der Einbildungs-
kraf zum Verstande, ohne eine objektive, da die Vorstellung auf 
einen bestimmten Begriff von einem Gegenstande bezogen 
wird, mit der freien Gesetzmäßigkeit des Verstandes (welche 
auch Zweckmäßigkeit ohne Zweck genannt worden ist) und 
mit der Eigentümlichkeit eines Geschmacksurteils allein zu-
sammen bestehen können. […] (A 73)
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Zweites Buch: Analytik des Erhabenen

§23. Übergang von dem Beurteilungsvermögen
des Schönen zu dem des Erhabenen

Das Schöne kommt darin mit dem Erhabenen überein, dass bei-
des für sich selbst gefällt. Ferner darin, dass beides kein Sinnes- 
noch ein logisch-bestimmendes, sondern ein Reflexionsurteil 
voraussetzt, folglich das Wohlgefallen nicht an einer Empfin-
dung, wie die des Angenehmen, noch an einem bestimmten 
Begriffe, wie das Wohlgefallen am Guten, hängt; gleichwohl 
aber doch auf Begriffe, obzwar unbestimmt welche, bezogen 
wird, mithin das Wohlgefallen an die bloße Darstellung oder 
das Vermögen derselben geknüpf ist, wodurch das Vermögen 
der Darstellung, oder die Einbildungskraf, bei einer gegebenen 
Anschauung mit dem V e r m ö g e n  d e r  B e g r i f f e  des 
Verstandes oder der Vernunf, als Beförderung der letzteren, 
in Einstimmung betrachtet wird. Daher sind auch beiderlei 
Urteile e i n z e l n e ,  und doch sich für allgemeingültig in 
Ansehung jedes Subjekts ankündigende Urteile, ob sie zwar 
bloß auf das Gefühl der Lust und auf keine Erkenntnis des 
Gegenstandes Anspruch machen. (A 74)

Allein es sind auch namhafe Unterschiede zwischen beiden 
in die Augen fallend. Das Schöne der Natur betrifft die Form 
des Gegenstandes, die in der Begrenzung besteht; das Erhabene 
ist dagegen auch an einem formlosen Gegenstande zu finden, 
sofern U n b e g r e n z t h e i t  an ihm, oder durch dessen Ver-
anlassung, vorgestellt und doch Totalität derselben hinzuge-
dacht wird; […] das Wohlgefallen ist also dort mit der Vorstel-
lung der Q u a l i t ä t ,  hier aber der Q u a n t i t ä t  verbunden. 
Auch ist das letztere der Art nach von dem ersteren Wohlgefal-
len gar sehr unterschieden: indem dieses (das Schöne) direkt 
ein Gefühl der Beförderung des Lebens bei sich führt, und 
daher mit Reizen und einer spielenden Einbildungskraf verein-
bar ist; jenes aber (das Gefühl des Erhabenen) eine Lust ist, 
welche nur indirekt entspringt, nämlich so dass sie durch das 
Gefühl einer augenblicklichen Hemmung der Lebenskräfe und 
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darauf sogleich folgenden desto stärkeren Ergießung derselben 
erzeugt wird, mithin als Rührung kein Spiel, sondern Ernst in 
der Beschäfigung der Einbildungskraf zu sein scheint. Daher 
es auch mit Reizen unvereinbar ist; und, indem das Gemüt von 
dem Gegenstande nicht bloß angezogen, sondern wechselweise 
auch immer wieder abgestoßen wird, das Wohlgefallen am 
Erhabenen nicht sowohl positive Lust als vielmehr Bewunde-
rung (A 75) oder Achtung enthält, d.h. negative Lust genannt 
zu werden verdient.

Der wichtigste und innere Unterschied aber des Erhabenen 
vom Schönen ist wohl dieser: dass, wenn wir […] hier zuvor-
derst nur das Erhabene an Naturobjekten in Betrachtung ziehen 
(das der Kunst wird nämlich immer auf die Bedingungen der 
Übereinstimmung mit der Natur eingeschränkt), die Natur-
schönheit (die selbstständige) eine Zweckmäßigkeit in ihrer 
Form, wodurch der Gegenstand für unsere Urteilskraf gleich-
sam vorherbestimmt zu sein scheint, bei sich führt, und so an 
sich einen Gegenstand des Wohlgefallens ausmacht; hingegen 
das, was in uns […] bloß in der Auffassung, das Gefühl des Er-
habenen erregt, der Form nach zwar zweckwidrig für unsere 
Urteilskraf, unangemessen unserem Darstellungsvermögen, 
und gleichsam gewalttätig für die Einbildungskraf erscheinen 
mag, aber dennoch nur um desto erhabener zu sein geur-
teilt wird.

Man sieht aber hieraus sofort, dass wir uns überhaupt 
unrichtig ausdrücken, wenn wir irgendeinen G e g e n s t a n d 
d e r  N a t u r  erhaben nennen, ob wir zwar ganz richtig 
sehr viele derselben schön nennen können; denn wie kann 
das mit einem Ausdrucke des Beifalls bezeichnet werden, was 
an sich als zweckwidrig aufgefasst wird? Wir können nicht 
mehr sagen, als dass der Gegenstand zur Darstellung einer 
Erhabenheit tauglich (A 76) sei, die im Gemüte angetroffen 
werden kann; denn das eigentliche Erhabene kann in keiner 
sinnlichen Form enthalten sein, sondern trifft nur Ideen der 
Vernunf: welche, obgleich keine ihnen angemessene Darstel-
lung möglich ist, eben durch diese Unangemessenheit, welche 
sich sinnlich darstellen lässt, rege gemacht und ins Gemüt 
gerufen werden. […] (A 78)
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§24. Von der Einteilung einer Untersuchung
des Gefühls des Erhabenen

Was die Einteilung der Momente der ästhetischen Beurteilung 
der Gegenstände, in Beziehung auf das Gefühl des Erhabenen, 
betrifft, so wird die Analytik nach demselben Prinzip fortlau-
fen können, wie in der Zergliederung der Geschmacksurteile 
geschehen ist. Denn als Urteil der ästhetischen reflektierenden 
Urteilskraf muss das Wohlgefallen am Erhabenen ebenso-
wohl, als am Schönen, der Q u a n t i t ä t  nach allgemeingültig, 
der Q u a l i t ä t  nach ohne Interesse, der R e l a t i o n  nach 
subjektive Zweckmäßigkeit, und der M o d a l i t ä t  nach die 
letztere als notwendig, vorstellig machen. Hierin wird also die 
Methode von der im vorigen Abschnitte nicht abweichen: man 
müsste denn das für etwas rechnen, dass wir dort, wo das 
ästhetische Urteil die Form des Objekts betraf, von der Untersu-
chung der Qualität anfingen, hier aber, bei der Formlosigkeit, 
welche dem, was wir erhaben nennen, zukommen kann, von 
der Quantität, als dem ersten Moment des ästhetischen Urteils 
über das Erhabene, anfangen werden […]. (A 79)

§25. Namenserklärung des Erhabenen

E r h a b e n  nennen wir das, was s c h l e c h t h i n  g r o ß  ist. 
[…] (A 80) Das ist das, w a s  ü b e r  a l l e  V e r g l e i c h u n g 
g r o ß  i s t  […]. (A 82)

Wenn wir […] von einem Gegenstande schlichtweg sagen, er 
sei groß [≠ schlechthin groß], so […] verbinden wir alsdann mit 
der Vorstellung jederzeit eine Art von Achtung, so wie mit dem, 
was wir schlichtweg klein nennen, eine Verachtung. […] (A 83)

Wenn wir aber etwas nicht allein groß, sondern schlechthin, 
absolut, in aller Absicht (über alle Vergleiche) groß, d.h. erha-
ben, nennen, so sieht man bald ein: dass wir für dasselbe 
keinen ihm angemessenen Maßstab außer ihm, sondern bloß in 
ihm zu suchen gestatten. Es ist eine Größe, die bloß sich selber 
gleich ist. Dass das Erhabene also nicht in den Dingen der Natur, 
sondern allein in unseren Ideen zu suchen sei, folgt hieraus […].
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Die obige Erklärung kann auch so ausgedrückt werden: 
E r h a b e n  i s t  d a s ,  m i t  w e l c h e m  i m  Ve r g l e i c h 
a l l e s  a n d e r e  k l e i n  i s t .  Hier sieht man leicht: dass 
nichts […], was Gegenstand der Sinne sein kann, (A 84) […] 
erhaben zu nennen ist. […§26…] (A 86)

Anschaulich ein Quantum in die Einbildungskraf aufzu-
nehmen, um es zum Maße […] brauchen zu können, dazu 
gehören zwei Handlungen dieses Vermögens: A u f f a s s u n g 
(apprehensio), und Z u s a m m e n f a s s u n g  (comprehensio 
aesthetica). Mit der Auffassung hat es keine Not: denn damit 
kann es ins Unendliche gehen; aber die Zusammenfassung wird 
immer schwerer, je weiter die Auffassung fortrückt, und gelangt 
bald zu ihrem Maximum, nämlich dem ästhetisch-größten 
Grundmaße der Größenschätzung. Denn, wenn die Auffassung 
so weit gelangt ist, dass die zuerst aufgefassten Teilvorstellun-
gen der Sinnesanschauung in der Einbildungskraf schon zu 
erlöschen anheben, indes dass diese zur Auffassung mehrerer 
fortrückt, so verliert sie auf einer Seite ebensoviel, als sie auf 
der anderen gewinnt, und in der Zusammenfassung ist ein 
Größtes, über welches sie nicht hinauskommen kann.

Daraus lässt sich erklären, was S a v a r y  in seinen Nach-
richten von Ägypten anmerkt: dass man den Pyramiden nicht 
sehr nahe kommen, ebensowenig als zu weit davon entfernt 
sein müsse, um die ganze Rührung (A 87) von ihrer Größe zu 
bekommen. Denn ist das letztere, so sind die Teile, die aufge-
fasst werden (die Steine derselben übereinander) nur dunkel 
vorgestellt, und ihre Vorstellung tut keine Wirkung auf das 
ästhetische Urteil des Subjekts. Ist aber das erstere, so bedarf 
das Auge einige Zeit, um die Auffassung von der Grundfläche 
bis zur Spitze zu vollenden; in dieser aber erlöschen immer zum 
Teil die ersteren, ehe die Einbildungskraf die letzteren aufge-
nommen hat, und die Zusammenfassung ist nie vollständig. […] 
Es ist hier ein Gefühl der Unangemessenheit der Einbildungs-
kraf für die Ideen eines Ganzen, um sie darzustellen, worin die 
Einbildungskraf ihr Maximum erreicht, und, bei der Bestre-
bung, es zu erweitern, in sich selbst zurücksinkt, dadurch aber 
in ein rührendes Wohlgefallen versetzt wird. […] (A 92)

144



Erhaben ist die Natur in derjenigen ihrer Erscheinungen, 
deren Anschauung die Idee ihrer Unendlichkeit bei sich führt. 
Dieses letztere kann nun nicht anders geschehen, als durch 
die Unangemessenheit selbst der größten Bestrebung unse-
rer Einbildungskraf: in der Größenschätzung eines Gegen-
standes. […] Aber es muss die ä s t h e t i s c h e  Größen-
schätzung sein, in welcher die Bestrebung zur Zusammenfas-
sung, die das Vermögen der Einbildungskraf überschreitet, 
die progressive Auffassung in ein Ganzes der Anschauung zu 
begreifen gefühlt, und dabei zugleich die Unangemessenheit 
dieses im Fortschreiten unbegrenzten Vermögens (A 93), 
wahrgenommen wird, ein mit dem mindesten Aufwande des 
Verstandes zur Größenschätzung taugliches Grundmaß zu fassen 
und zur Größenschätzung zu gebrauchen. Nun ist das eigent-
liche unveränderliche Grundmaß der Natur das absolute Ganze 
derselben, welches, bei ihr als Erscheinung, zusammenge-
fasste Unendlichkeit ist. Da aber dieses Grundmaß ein sich 
selbst widersprechender Begriff ist (wegen der Unmöglichkeit 
der absoluten Totalität eines Progressus ohne Ende); so muss 
diejenige Größe eines Naturobjekts, an welcher die Einbil-
dungskraf ihr ganzes Vermögen der Zusammenfassung frucht-
los verwendet, den Begriff der Natur auf ein übersinnliches 
Substrat (welches ihr und zugleich unserem Vermögen zu 
denken zugrunde liegt) führen, welches über allen Maßstab 
der Sinne groß ist, und daher nicht sowohl den Gegenstand, 
als vielmehr die Gemütsstimmung in Schätzung desselben, als 
e r h a b e n  beurteilen lässt.

Also, gleichwie die ästhetische Urteilskraf in Beurteilung 
des Schönen die Einbildungskraf in ihrem freien Spiele auf den 
V e r s t a n d  bezieht, um mit dessen B e g r i f f e n  über-
haupt (ohne Bestimmung derselben) zusammenzustimmen: so 
bezieht sich dasselbe Vermögen in Beurteilung eines Dinges als 
erhabenen auf die V e r n u n f t ,  um zu deren I d e e n 
(unbestimmt welchen) subjektiv übereinzustimmen, d.h. eine 
Gemütsstimmung hervorzubringen, welche derjenigen gemäß 
und mit ihr (A 94) verträglich ist, die der Einfluss bestimmter 
Ideen (praktischer) auf das Gefühl bewirken würde.
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Man sieht hieraus auch, dass die wahre Erhabenheit nur im 
Gemüte des Urteilenden, nicht in dem Naturobjekte, dessen 
Beurteilung diese Stimmung desselben veranlasst, müsse ge-
sucht werden. Wer wollte auch ungestalte Gebirgsmassen, in 
wilder Unordnung übereinandergetürmt, mit ihren Eispyrami-
den, oder die düstere tobende See usw. erhaben nennen? Aber 
das Gemüt fühlt sich in seiner eigenen Beurteilung gehoben, 
wenn, indem es sich in der Betrachtung derselben Natur-
objekte (ohne Rücksicht auf ihre Form) der Einbildungskraf 
und seiner, jene bloß erweiternden (obschon ganz ohne be-
stimmten Zweck damit in Verbindung gesetzten) Vernunf über-
lässt, die ganze Macht seiner Einbildungskraf jene dennoch 
den Ideen [der Vernunf] angemessen findet. […] (A 96)

§27. Von der Qualität des Wohlgefallens
in der Beurteilung des Erhabenen

[…] (A 96) Das Gefühl des Erhabenen ist also ein Gefühl der 
Unlust, aus der Unangemessenheit der Einbildungskraf in der 
ästhetischen Größenschätzung […] und eine dabei zugleich 
erweckte Lust, aus der Übereinstimmung eben dieses Urteils 
der Unangemessenheit des größten sinnlichen Vermögens mit 
Vernunfsideen […] (A 98). Denn so wie Einbildungskraf und 
V e r s t a n d  in der Beurteilung des Schönen durch ihre Ein-
helligkeit, so bringen Einbildungskraf und V e r n u n f t  hier 
durch ihren Widerstreit subjektive Zweckmäßigkeit der Gemüts-
kräfe hervor […].

Messung eines Raums (als Auffassung) ist zugleich Beschrei-
bung desselben, mithin objektive Bewegung in der Einbildung 
und ein Progressus [d.h. Fortschrit]; die Zusammenfassung der 
Vielheit in die Einheit, nicht des Gedankens, sondern der 
Anschauung, mithin des Sukzessiv-Aufgefassten in einem 
Augenblick, ist dagegen ein Regressus [d.h. Rückschrit], der die 
Zeitbedingung im Progressus der Einbildungskraf wieder auf-
hebt und das Z u g l e i c h s e i n  anschaulich macht. Sie ist 
also (da die Zeitfolge eine Bedingung des inneren Sinnes und 
einer jeden Anschauung ist) eine subjektive Bewegung der 
Einbildungskraf, wodurch sie dem (A 99) inneren Sinne Gewalt 
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antut, die desto merklicher sein muss, je größer das Quantum ist, 
welches die Einbildungskraft in eine Anschauung zusammen-
fasst. […] (A 100)

Ein Gegenstand wird als erhaben mit einer Lust aufgenommen, 
die nur vermittelst einer Unlust möglich ist. […§28-29…] (A 112)

Allgemeine Anmerkung zur Exposition
der ästhetischen reflektierenden Urteile

In Beziehung auf das Gefühl der Lust ist ein Gegenstand ent-
weder zum A n g e n e h m e n ,  oder S c h ö n e n ,  oder 
E r h a b e n e n ,  oder G u t e n  (schlechthin) zu zählen 
(jucundum, pulchrum, sublime, honestum). […] (A 113)

Wenn man das Resultat aus der bisherigen Exposition bei-
derlei Arten ästhetischer Urteile zieht, so würden sich daraus 
folgende kurze Erklärungen ergeben:

S c h ö n  ist das, was in der bloßen Beurteilung (also nicht 
vermittelst der Empfindung des Sinnes nach einem Begriffe 
des Verstandes) gefällt. Hieraus folgt von selbst, dass es ohne 
alles Interesse gefallen müsse. 

E r h a b e n  ist das, was durch seinen Widerstand gegen das 
Interesse der Sinne unmittelbar gefällt. 

Beide, als Erklärungen ästhetischer allgemeingültiger Beurtei-
lung, beziehen sich auf subjektive Gründe, nämlich einerseits 
der Sinnlichkeit, so wie sie zugunsten des kontemplativen Ver-
standes; andererseits wie sie w i d e r  dieselbe, dagegen für 
die (A 114) Zwecke der praktischen Vernunf und doch beide in 
demselben Subjekte vereinigt, in Beziehung auf das moralische 
Gefühl zweckmäßig sind. Das Schöne bereitet uns vor, etwas, 
selbst die Natur, ohne Interesse zu lieben; das Erhabene, es, 
selbst wider unser (sinnliches) Interesse, hochzuschätzen.

Man kann das Erhabene so beschreiben: es ist ein Gegenstand 
(der Natur), d e s s e n  V o r s t e l l u n g  d a s  G e m ü t 
b e s t i m m t ,  s i c h  d i e  U n e r r e i c h b a r k e i t  d e r  N a t u r 
a l s  D a r s t e l l u n g  v o n  I d e e n  z u  d e n k e n .  […] (A 129)
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Deduktion der reinen ästhetischen Urteile

§30. Die Deduktion der ästhetischen Urteile über die 
Gegenstände der Natur darf nicht auf das,

was wir in dieser erhaben nennen,
sondern nur auf das Schöne gerichtet werden 

Der Anspruch eines ästhetischen Urteils auf allgemeine Gül-
tigkeit für jedes Subjekt bedarf, als ein Urteil, […] einer (A 130) 
Deduktion (d.i. Legitimation seiner Anmaßung) […], wenn es 
nämlich ein Wohlgefallen oder Missfallen an der F o r m 
d e s  O b j e k t s  betriff. Dergleichen sind aber nur die 
Geschmacksurteile über das Schöne der Natur. Denn die Zweck-
mäßigkeit hat alsdann doch im Objekte und in seiner Gestalt 
ihren Grund, wenn sie gleich nicht die Beziehung desselben 
auf andere Gegenstände nach Begriffen (zum Erkenntnis-
urteile) anzeigt; sondern bloß die Auffassung dieser Form, 
sofern sie dem V e r m ö g e n  sowohl der Begriffe, als dem 
der Darstellung derselben (welches mit dem der Auffassung 
ein und dasselbe ist) im Gemüt sich gemäß zeigt, überhaupt 
betrifft. […] (A 132)

§31. Von der Methode der Deduktion
der Geschmacksurteile

[…] (A 133) Es wird bloß die a l l g e m e i n e  G ü l t i g k e i t 
eines e i n z e l n e n  Urteils, welches die subjektive Zweckmä-
ßigkeit einer empirischen Vorstellung der Form eines Gegen-
standes ausdrückt, für die Urteilskraf überhaupt darzutun sein, 
um zu erklären, wie es möglich sei, dass etwas bloß in der 
Beurteilung (ohne Sinnesempfindung oder Begriff) gefallen 
könne, und, so wie die Beurteilung eines Gegenstandes zum 
Behuf einer E r k e n n t n i s  überhaupt, allgemeine Regeln 
habe, auch das Wohlgefallen eines jeden für jeden anderen als 
Regel dürfe angekündigt werden. […§32-33…] (A 141)
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§34. Es ist kein objektives Prinzip
des Geschmacks möglich

Unter einem Prinzip des Geschmacks würde man einen Grund-
satz verstehen, unter dessen Bedingung man den Begriff 
eines Gegenstandes subsumieren und alsdann durch einen 
Schluss herausbringen könnte, dass er schön sei. Das ist 
aber schlichtweg unmöglich. Denn ich muss unmittelbar an 
der Vorstellung desselben die Lust empfinden, und sie kann 
mir durch keine Beweisgründe angeschwatzt werden. Obgleich 
also Kritiker […] scheinbarer vernünfeln können als Köche, so 
haben sie doch mit diesen einerlei Schicksal. Den Bestim-
mungsgrund ihres Urteils können sie nicht von der Kraf der 
Beweisgründe, sondern nur von der Reflexion des Subjekts 
über seinen eigenen Zustand (der Lust oder Unlust), mit Ab-
weisung aller Vorschrifen und Regeln, erwarten.

[…] (A 142) Also ist die Kritik des Geschmacks selbst nur 
subjektiv, in Ansehung der Vorstellung, wodurch uns ein Objekt 
gegeben wird: nämlich sie ist die […] Wissenschaf, das wechsel-
seitige Verhältnis des Verstandes und der Einbildungskraf 
zueinander in der gegebenen Vorstellung (ohne Beziehung auf 
vorhergehende Empfindung oder Begriff), mithin die Einhellig-
keit oder Misshelligkeit derselben, unter Regeln zu bringen, 
und sie in Ansehung ihrer Bedingungen zu bestimmen. […] 
Sie ist gerade dann W i s s e n s c h a f t ,  wenn sie die Möglich-
keit einer solchen Beurteilung von der Natur dieser Vermögen, 
als Erkenntnisvermögen überhaupt, ableitet. Mit […] ihr, als 
einer transzendentalen Kritik, haben wir es hier überall allein 
zu tun. Sie soll das subjektive Prinzip des Geschmacks, als 
ein Prinzip a priori der Urteilskraf, entwickeln und recht-
fertigen. […] (A 143)

149



§35. Das Prinzip des Geschmacks ist das
subjektive Prinzip der Urteilskraft überhaupt

Das Geschmacksurteil unterscheidet sich darin von dem logi-
schen: dass das letztere eine Vorstellung unter Begriffe vom 
Objekt, das erstere aber gar nicht unter einen Begriff subsu-
miert, weil sonst der notwendige allgemeine Beifall durch 
Beweise würde erzwungen werden können. Gleichwohl aber ist 
es darin dem letzteren ähnlich, dass es eine Allgemeinheit und 
Notwendigkeit, aber nicht nach Begriffen vom Objekt, folglich 
eine bloß subjektive vorgibt. Weil nun die Begriffe in einem 
Urteile den Inhalt desselben (das zur Erkenntnis des Objekts 
Gehörige) ausmachen, das Geschmacksurteil aber nicht durch 
Begriffe bestimmbar ist, so gründet es sich nur auf der subjekti-
ven formalen Bedingung eines Urteils überhaupt. Die subjek-
tive Bedingung aller Urteile ist das Vermögen zu urteilen selbst, 
oder die Urteilskraf. Diese, in Ansehung einer Vorstellung, 
wodurch ein Gegenstand gegeben wird, gebraucht, erfordert 
zweier Vorstellungskräfe Zusammenstimmung: nämlich der 
Einbildungskraft (für die Anschauung und die Zusammenfas-
sung des Mannigfaltigen derselben) und des Verstandes (für 
den Begriff als Vorstellung der Einheit [A 144] dieser Zu-
sammensetzung). Weil nun dem Urteile hier kein Begriff vom 
Objekte zugrunde liegt, so kann es nur in der Subsumtion der 
Einbildungskraf selbst (bei einer Vorstellung, wodurch ein 
Gegenstand gegeben wird) unter der Bedingung, dass der 
Verstand überhaupt von der Anschauung zu Begriffen gelangt, 
bestehen. D.h., weil eben darin, dass die Einbildungskraf 
ohne Begriff schematisiert, die Freiheit derselben besteht;ᵐ 
ᵐ Hier integriert Kant die bereits angedeutete (vgl. KdU: A30, 68; auch KdrV: A77f.) 
I d e e  e i n e s  z w e i f a c h e n  S c h e m a t i s m u s  i m 
W a h r n e h m u n g s p r o z e s s  in sein Modell: Während der ersten,  
a priori ablaufend gedachten Wahrnehmungsphase (d.i. perzeptive Phase) 
produziert nun die Einbildungskraf unter Anleitung der Bestimmungstätigkeit der  
subjektiven, d.h. b e g r i f f l i c h  u n g e l e i t e t e n  (quasi-)transzendenta-
len Urteilskraf, also mithilfe ebendieses s u b j e k t i v e n  b z w .  f r e i e n 
S c h e m a t i s m u s  o h n e  B e g r i f f :  eine jeweils subjektiv bzw. frei  
gestaltete Erscheinung, welche sogleich dem empirischen Bewusstsein erfahrbar 
gemacht bzw. „gegeben“ wird. In der jetzt beginnenden, größtenteils a posteriori  
ablaufend gedachten Wahrnehmungsphase (d.i. semantische Phase) erhält diese 
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so muss das Geschmacksurteil auf einer bloßen Empfindung 
der sich wechselseitig belebenden Einbildungskraf in ihrer 
F r e i h e i t ,  und des Verstandes mit seiner G e s e t z -
m ä ß i g k e i t ,  also auf einem Gefühle beruhen, das den 
Gegenstand nach der Zweckmäßigkeit der Vorstellung (wodurch 
ein Gegenstand gegeben wird) auf die Beförderung des Er-
kenntnisvermögens in ihrem freien Spiele beurteilen lässt; 
und der Geschmack, als subjektive Urteilskraf, enthält ein 
Prinzip der Subsumtion, aber nicht der Anschauungen unter 
B e g r i f f e ,  sondern des V e r m ö g e n s  der Anschau-
ungen oder Darstellungen (d.h. der Einbildungskraf) unter das 
V e r m ö g e n  der Begriffe (d.h. den Verstand), sofern das 
erstere i n  s e i n e r  F r e i h e i t  zum letzteren i n 
s e i n e r  G e s e t z m ä ß i g k e i t  zusammenstimmt.

Um diesen Rechtsgrund nun durch eine Deduktion der 
Geschmacksurteile ausfindig zu machen, können nur die 
formalen Eigentümlichkeiten dieser Art Urteile, (A 145) mit-
hin sofern an ihnen bloß die logische Form betrachtet wird, 
uns zum Leitfaden dienen.

begrifflich unbestimmte Erscheinung (d.i. Perzept), d.h. wenn sie als solche auf-
gefasst, nicht jedoch bereits gedeutet wurde, durch die Bedeutungsgebung 
(und ggf. durch eine zuvor noch durchzuführende analytisch-reflektierende 
Bedeutungsfindung) vermitelst des abermals durch die transzendentale Urteils-
kraf angeleiteten S c h e m a t i s m u s  d e r  ( k a t e g o r i a l - f o r m a -
t i e r t e n )  B e g r i f f e :  eine als objektiv gedachte, ggf. auch vollkommen 
andersartige Gestalt, deren Produktion also ebenfalls unter apriorischen 
Bedingungen ablaufend gedacht wird, weil diese an sich nicht wahrnehmbar  
ist und nur ihre Produkte dem Äußeren Sinn als Wahrnehmungsobjekte vorge-
stellt werden können (Ähnliches gilt vielleicht auch für die Reproduktion des 
Inneren Sinns). Es sei zudem darauf hingewiesen, dass es sich hierbei, d.h.  
i m  K o n t e x t  u n s e r e s  E r k e n n t n i s v e r m ö g e n s 
(als der Bedingung: den Erscheinungen, nicht aber den tatsächlichen Außen-
weltdingen, ihre bzw. unsere Gesetze zu geben; vgl. Prolegomena-Auszug), 
nicht etwa um zwei verschiedenartige Schematismen handelt, sondern immer 
nur um ein und denselben, synthetischen Gestaltzeichnungsvorgang; mit dem 
einzigen Unterschied, dass der erste frei bzw. subjektiv, der zweite jedoch begrifs-
affiziert bzw. objektivierend verläuf. Oder anders gesprochen unterscheiden 
sich subjektive und objektive Erscheinungen weniger sinnlich voneinander, als 
vielmehr e p i s t e m i s c h ,  d.h. durch das Bestehen oder Nichtbestehen 
ihrer k a t e g o r i a l e n  D i m e n s i o n a l i t ä t .  (Frießem)
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§36. Von der Aufgabe einer
Deduktion der Geschmacksurteile

Mit der Wahrnehmung eines Gegenstandes kann unmittelbar 
der Begriff von einem Objekte überhaupt, von welchem jene 
die empirischen Prädikate enthält, zu einem Erkenntnisurteile 
verbunden, und dadurch ein Erfahrungsurteil erzeugt werden.
[…] Mit einer Wahrnehmung kann aber auch unmittelbar ein 
Gefühl der Lust (oder Unlust) und ein Wohlgefallen verbunden 
werden, welches die Vorstellung des Objekts begleitet und der-
selben statt Prädikats dient, und so ein ästhetisches Urteil, wel-
ches kein Erkenntnisurteil ist, entspringen. Einem solchen, wenn 
es nicht bloßes Empfindungs-, sondern ein formales Reflexions-
Urteil (A 146) ist, welches dieses Wohlgefallen jedermann als 
notwendig ansinnt, muss etwas als Prinzip a priori zugrunde 
liegen, welches allenfalls ein bloß subjektives sein mag (wenn ein 
objektives zu solcher Art Urteile unmöglich sein sollte), aber 
auch als ein solches einer Deduktion bedarf, damit begriffen 
werde, wie ein ä s t h e t i s c h e s  Urteil auf Notwendigkeit 
Anspruch machen könne. […] (A 147)

§37. Was wird eigentlich in einem Geschmacksurteile 
von einem Gegenstande a priori behauptet?

Dass die Vorstellung von einem Gegenstande unmittelbar mit 
einer Lust verbunden sei, kann nur innerlich wahrgenommen 
werden, und würde, wenn man nichts weiter als dieses anzeigen 
wollte, ein bloß empirisches Urteil geben. Denn a priori kann 
ich mit keiner Vorstellung ein bestimmtes Gefühl (der Lust 
oder Unlust) verbinden […]. (A 148) Daher sind auch alle 
Geschmacksurteile einzelne Urteile, weil sie ihr Prädikat des 
Wohlgefallens nicht mit einem Begriffe, sondern mit einer 
gegebenen einzelnen empirischen Vorstellung verbinden.

Also ist es nicht die Lust, sondern die A l l g e m e i n -
g ü l t i g k e i t  d i e s e r  L u s t ,  die mit der bloßen Beurteilung 
eines Gegenstandes im Gemüte als verbunden wahrgenommen 
wird, welche a priori als allgemeine Regel für die Urteilskraft, für 
jedermann gültig, in einem Geschmacksurteile vorgestellt wird. 
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Es ist ein empirisches Urteil: dass ich einen Gegenstand mit 
Lust wahrnehme und beurteile. Es ist aber ein Urteil a priori: 
dass ich ihn schön finde, d.h. jenes Wohlgefallen jedermann als 
notwendig ansinnen darf.

§38. Deduktion der Geschmacksurteile

Wenn eingeräumt wird: dass in einem reinen Geschmacksur-
teile das Wohlgefallen an dem Gegenstande mit der bloßen 
Beurteilung seiner Form verbunden sei; so ist es nichts anderes, 
als die subjektive Zweckmäßigkeit derselben für die Urteils-
kraf, welche wir mit der Vorstellung des Gegenstandes im 
Gemüte verbunden empfinden. Da nun die Urteilskraf in Anse-
hung der formalen Regeln der Beurteilung, ohne alle Materie 
(weder Sinnesempfindung noch Begriff), nur auf die (A 149) 
subjektiven Bedingungen des Gebrauchs der Urteilskraf über-
haupt (die weder auf die besondere Sinnesart, noch auf einen 
besonderen Verstandesbegriff eingerichtet ist), gerichtet sein 
kann; folglich auf dasjenige Subjektive, welches man in allen 
Menschen (als zum möglichen Erkenntnisse überhaupt erforder-
lich) voraussetzen kann: so muss die Übereinstimmung einer 
Vorstellung mit diesen Bedingungen der Urteilskraf als für 
jedermann gültig a priori angenommen werden können. D.h. 
die Lust oder subjektive Zweckmäßigkeit der Vorstellung für 
das Verhältnis der Erkenntnisvermögen in der Beurteilung 
eines sinnlichen Gegenstandes überhaupt, wird jedermann mit 
Recht angesonnen werden können*). (A 150)
*) Um berechtigt zu sein, auf allgemeine Beistimmung zu einem bloß auf 
subjektiven Gründen beruhenden Urteile der ästhetischen Urteilskraf An-
spruch zu machen, ist genug, dass man einräume:
1. Bei allen Menschen seien die subjektiven Bedingungen dieses Vermögens, 
was das Verhältnis der darin in Tätigkeit gesetzten Erkenntniskräfe zu einer 
Erkenntnis überhaupt betrifft, einerlei; welches wahr sein muss, weil sich sonst 
Menschen ihre Vorstellungen und selbst Erkenntnisse nicht mitteilen könnten.
2. Das Urteil habe bloß auf dieses Verhältnis (mithin die f o r m a l e  B e d i n -
g u n g  der Urteilskraf) Rücksicht genommen, und sei rein, d.h. weder mit Be-
griffen vom Objekt noch Empfindungen, als Bestimmungsgründen, vermengt. 
Wenn in Ansehung dieses letzteren auch gefehlt worden ist, so betrifft das nur 
die unrichtige Anwendung der Befugnis, die ein Gesetz uns gibt, auf einen 
besonderen Fall, wodurch die Befugnis überhaupt nicht aufgehoben wird.
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Anmerkung

Diese Deduktion ist darum so leicht, weil sie keine objektive 
Realität eines Begriffs zu rechtfertigen nötig hat; denn Schön-
heit ist kein Begriff vom Objekt, und das Geschmacksurteil ist 
kein Erkenntnisurteil. Es behauptet nur: dass wir berechtigt 
sind, dieselben subjektiven Bedingungen der Urteilskraf allge-
mein bei jedem Menschen vorauszusetzen, die wir in uns an-
treffen; und nur noch, dass wir unter diese Bedingungen das 
gegebene Objekt richtig subsumiert haben. Obgleich nun dies 
letztere unvermeidliche, der logischen Urteilskraf nicht anhän-
gende Schwierigkeiten hat (weil man in dieser unter Begriffe, 
in der ästhetischen aber unter ein bloß empfindbares Verhält-
nis, der an der vorgestellten Form des Objekts wechselseitig 
untereinander stimmenden Einbildungskraf und des Verstan-
des, subsumiert, wo die Subsumtion leicht trügen kann); so 
wird dadurch doch der Rechtmäßigkeit des Anspruchs der Ur-
teilskraft, auf allgemeine Beistimmung zu rechnen, nichts be-
nommen, welcher nur darauf hinausläuf: die Richtigkeit des 
Prinzips, aus subjektiven Gründen für jedermann gültig zu ur-
teilen. Denn was die Schwierigkeit und den Zweifel wegen der 
Richtigkeit der Subsumtion unter jenes Prinzip betrifft, so macht 
sie die Rechtmäßigkeit des Anspruchs auf diese Gültigkeit eines 
ästhetischen Urteils überhaupt, mithin das Prinzip selber, so 
wenig zweifelhaf, als die eben sowohl (obgleich nicht so oft und 
leicht) fehlerhafe Subsumtion der logischen Urteilskraf unter 
ihr Prinzip das letztere, welches objektiv ist, zweifelhaf machen 
kann. […] (A 151)

§39. Von der Mitteilbarkeit einer Empfindung

Wenn Empfindung, als das Reale der Wahrnehmung, auf Er-
kenntnis bezogen wird, so heißt sie Sinnesempfindung; und 
das Spezifische ihrer Qualität lässt sich nur als durchgängig 
auf gleiche Art mitteilbar vorstellen, wenn man annimmt, 
dass jedermann einen gleichen Sinn mit dem unsrigen habe; 
dieses lässt sich aber von einer Sinnesempfindung schlichtweg 
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nicht voraussetzen. So kann dem, welchem der Sinn des Ge-
ruchs fehlt, diese Art der Empfindung nicht mitgeteilt werden; 
und, selbst wenn er ihm nicht mangelt, kann man doch nicht 
sicher sein, ob er gerade die nämliche Empfindung von einer 
Blume habe, die wir davon haben. Noch mehr unterschie-
den müssen wir uns aber die Menschen in Ansehung der 
A n n e h m l i c h k e i t  oder U n a n n e h m l i c h k e i t  bei 
der Empfindung eben desselben Gegenstandes der Sinne vor-
stellen; und es ist schlichtweg nicht zu verlangen, dass die 
Lust an dergleichen Gegenständen von jedermann zugestanden 
werde. Man kann die Lust von dieser Art, weil sie durch den 
Sinn in das Gemüt kommt und wir dabei also passiv sind, die 
Lust des G e n u s s e s  nennen. […] (A 153)

Dagegen ist die Lust am Schönen keine Lust des Genusses 
[…], sondern der bloßen Reflexion. Ohne irgendeinen Zweck 
oder Grundsatz zur Richtschnur zu haben, begleitet diese Lust 
die gemeine Auffassung eines Gegenstandes durch die Einbil-
dungskraf, als Vermögen der Anschauung, in Beziehung auf den 
Verstand, als Vermögen der Begriffe, vermittelst eines Verfah-
rens der Urteilskraf, welches sie auch zum Behuf der gemeins-
ten Erfahrung ausüben muss; nur dass sie es hier um einen 
empirischen objektiven Begriff, dort aber (in der ästhetischen 
Beurteilung) bloß um die Angemessenheit der Vorstellung zur 
harmonischen (subjektiv-zweckmäßigen) Beschäfigung beider 
Erkenntnisvermögen in ihrer Freiheit wahrzunehmen, d.h. den 
Vorstellungszustand mit Lust zu empfinden, zu tun genötigt ist. 
Diese Lust muss notwendig bei jedermann auf den nämlichen 
Bedingungen beruhen, weil sie subjektive Bedingungen der 
Möglichkeit einer Erkenntnis überhaupt sind, und die Propor-
tion dieser Erkenntnisvermögen, welche zum Geschmack erfor-
dert wird, auch zum gemeinen und gesunden Verstande erfor-
derlich ist, den man bei jedermann voraussetzen darf. Eben 
darum darf auch der mit Geschmack Urteilende (wenn er nur in 
diesem Bewusstsein nicht irrt bzw. nicht die Materie für die 
Form, den Reiz für Schönheit nimmt) die subjektive Zweck-
mäßigkeit, d.h. sein Wohlgefallen am Objekte (A 154), jedem 
anderen ansinnen und sein Gefühl als allgemein mitteilbar, 
und zwar ohne Vermittlung der Begriffe, annehmen.
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§40. Vom Geschmacke als einer Art
von sensus communis

[…] (A 158) Ich sage: dass der Geschmack mit mehrerem Rechte 
sensus communis genannt werden könne, wie der gesunde Ver-
stand; und dass die ästhetische Urteilskraf eher als die intellek-
tuelle den Namen eines gemeinschaflichen Sinnes*) führen kön-
ne, wenn man ja das Wort Sinn von einer Wirkung der bloßen 
Reflexion auf das Gemüt brauchen will: denn da versteht man 
unter Sinn das Gefühl der Lust. Man könnte sogar den Ge-
schmack durch das Beurteilungsvermögen desjenigen definieren, 
welches sein Gefühl an einer gegebenen Vorstellung ohne Ver-
mittlung eines Begriffs a l l g e m e i n  m i t t e i l b a r  macht.

Die Geschicklichkeit der Menschen sich ihre Gedanken mit-
zuteilen, erfordert auch ein Verhältnis der Einbildungskraf und 
des Verstandes, um den Begriffen Anschauungen und diesem 
wiederum Begriffe zuzugesellen, die in eine Erkenntnis zu-
sammenfließen; aber alsdann ist die (A 159) Zusammenstim-
mung beider Gemütskräfe g e s e t z l i c h ,  unter dem Zwange 
bestimmter Begriffe. Nur da, wo Einbildungskraft in ihrer Frei-
heit den Verstand erweckt, und dieser ohne Begriffe die Einbil-
dungskraft in ein regelmäßiges Spiel versetzt; da teilt sich die 
Vorstellung, nicht als Gedanke, sondern als inneres Gefühl 
eines zweckmäßigen Zustandes des Gemüts mit.

Der Geschmack ist also das Vermögen, die Mitteilbarkeit der 
Gefühle, welche mit gegebener Vorstellung (ohne Vermittlung 
eines Begriffs) verbunden sind, a priori zu beurteilen.

[…§41-42…]

[Fortsetzung auf S. 163  ]

*) Man könnte den Geschmack durch sensus communis aestheticus, den ge-
meinen Menschenverstand durch sensus communis logicus bezeichnen.
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    Ergän zungEn         n

Aus  : Anthropologie: (B 168)

Das Gefühl der Lust und Unlust

1) Die s i n n l i c h e  2) die i n t e l l e k t u e l l e  L u s t . 
Die erstere entweder A) durch den S i n n  (das Vergnügen), 
oder B) durch die E i n b i l d u n g s k r a f t  (der Ge-
schmack); die zweite (nämlich intellektuelle) entweder a) durch 
darstellbare B e g r i f f e  oder b) durch I d e e n ,  ― 
und so wird auch das Gegenteil, die U n l u s t  vorgestellt.

Von der sinnlichen Lust

A. Vom Gefühl für das Angenehme oder der sinnlichen 
Lust in der Empfindung eines Gegenstandes

V e r g n ü g e n  ist eine Lust durch den Sinn, und was diesen 
belustigt, heißt a n g e n e h m .  S c h m e r z  ist die Unlust 
durch den Sinn, und was jenen hervorbringt, ist  u n a n -
g e n e h m .  Sie sind einander nicht wie Erwerb und Mangel 
(+ und 0), sondern wie Erwerb und Verlust (+ und –), d.h. 
eines dem anderen nicht bloß als G e g e n t e i l  (B 169) […], 
sondern auch als W i d e r s p i e l  entgegengesetzt. […]

Man kann diese Gefühle auch durch Wirkungen erklären, 
die die Empfindung unseres Zustandes auf das Gemüt macht. 
Was unmittelbar (durch den Sinn) mich antreibt, meinen 
Zustand zu v e r l a s s e n  (aus ihm herauszugehen): ist 
mir u n a n g e n e h m  – es schmerzt mich; was eben so 
mich antreibt, ihn zu e r h a l t e n  (in ihm zu bleiben): ist 
mir a n g e n e h m ,  es vergnügt mich. […] (B 184)
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B. Vom Gefühl für das Schöne
d.h. von der teils sinnlichen teils intellektuellen Lust
in der reflektierten Anschauung oder dem Geschmack

[…] (B 186) Im G e s c h m a c k  […], d.h. in der ästhetischen 
Urteilskraf, ist es nicht unmittelbar die E m p f i n d u n g 
(das Materiale der Vorstellung des Gegenstandes), sondern wie 
es die freie (produktive) Einbildungskraf durch Dichtung 
zusammenpaart, d.i. die F o r m ,  was das Wohlgefallen an dem-
selben hervorbringt: denn nur die Form ist es, was des An-
spruchs auf eine allgemeine Regel für das Gefühl der Lust fähig 
ist. Von der Sinnesempfindung, die, nach Verschiedenheit der 
Sinnesfähigkeit der Subjekte, sehr verschieden sein kann, darf 
man eine solche allgemeine Regel nicht erwarten. […] Ge-
schmack ist das Vermögen das freie Spiel der Einbildungskraf 
mit der Gesetzmäßigkeit des Verstandes zu vereinigen. Er ist 
also das Vermögen der ästhetischen Urteilskraf allgemeingültig 
zu wählen sowie ein Vermögen der g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Beurteilung äußerer Gegenstände in der Einbildungskraf. ― 
Hier fühlt das Gemüt seine Freiheit im Spiele der Einbildungs-
kraf (also der Sinnlichkeit); denn die Sozialität mit anderen 
Menschen setzt Freiheit voraus, ― und dieses Gefühl ist 
L u s t .  ― Aber die A l l g e m e i n g ü l t i g k e i t 
dieser Lust für jedermann, durch welche die Wahl  (B 187) mit 
Geschmack (des Schönen) sich von der Wahl durch bloße Sin-
nesempfindung (des bloß subjektiven Gefallenden, d.h. des 
Angenehmen) unterscheidet, führt den Begriff eines Gesetzes 
bei sich; denn nur nach diesem kann die Gültigkeit des Wohl-
gefallens für den Beurteilenden allgemein sein. Das Vermögen 
der Vorstellung des Allgemeinen aber ist der V e r s t a n d . 
Also ist das Geschmacksurteil sowohl ein ästhetisches, als ein 
Verstandesurteil, aber in beider Vereinigung (mithin das letztere 
nicht als rein) gedacht. ― Also ist die Beurteilung eines Gegen-
standes durch Geschmack ein Urteil über die Einstimmung 
oder den Widerstreit der Freiheit im Spiele der Einbildungskraf 
und der Gesetzmäßigkeit des Verstandes und geht also nur die 
Form (diese Vereinbarkeit der Sinnenvorstellungen) ästhetisch 
zu b e u r t e i l e n ,  nicht Produkte, in welchen jene wahrge-
nommen wird, hervorzubringen, an […]. [Ende]
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